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Beschäftigtendatenschutz
Handbuch für die betriebliche Praxis
Susanne Haslinger, Andreas Krisch, Thomas Riesenecker-Caba
Ratgeber / 2017 / 240 Seiten / EUR 39,00
ISBN 978-3-99046-237-9
Buch + e-book + Online

In der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS GVO) wird erstmals die Datenverarbei-
tung im Beschäftigungskontext direkt angesprochen. Im neuen österreichischen Datenschutzge-
setz (DSG) bleiben die Informations- und Mitwirkungsrechte der Betriebsräte aufrecht, sie stehen 
jedoch vor zahlreichen Fragen und neuen Herausforderungen. In diesem Handbuch wird die ge-
änderte Rechtslage für Betriebsräte, Datenschutzbeauftragte und ArbeitnehmerInnen aufbe-
reitet, um eine ausgewogene Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Betrieb zu unterstützen. 
KäuferInnen des Buchs können auch auf eine E-Book-Version im PDF-Format sowie online unter 
www.bdsch.at auf weitere Inhalte zugreifen.

Krankenstand und Wiedereingliederung
Reinhard Resch, Christoph Kietaibl (Hrsg.)
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht / 104 Seiten / EUR 24,90
ISBN 978-3-99046-290-4

Das Erhalten leistungsfähiger und motivierter Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt ist ein gesamtge-
sellschaftliches Anliegen. Gerade an der zeitlichen Schnittstelle zwischen längeren Krankenstän-
den und einer Wiedereingliederung in das Erwerbsleben kommt es zu einem sehr sensiblen Über-
gang, dessen erfolgreicher Prozess wesentlich darüber entscheidet, ob es gelingt, die Arbeitskraft 
wieder dauerhaft ins Erwerbsleben zu integrieren. Der Gesetzgeber hat mit der Wiedereingliede-
rungsteilzeit einen beachtlichen Schritt zur Verbesserung dieses Prozesses getan. Der vorliegende 
Band untersucht einerseits die neue Wiedereingliederungsteilzeit samt den dazugehörigen Sozial-
leistungen, andererseits werden aber auch zwei zentrale arbeitsrechtliche Themen im Zusammen-
hang mit Krankenstand aufgearbeitet, nämlich das Thema der Verhaltensp� ichten und Verhaltens-
obliegenheiten der Arbeitskraft im Krankenstand einerseits und das Thema einer – allenfalls auch 
durchaus als Übergang verstandenen – Beschäftigung im Krankenstand andererseits.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wie heißt es in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht: „Und 
man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“ Im 
ArbeitnehmerInnenschutz steht oft nur der „weiße“, inländische, 
männliche Durchschnittsarbeitnehmer im Licht, aber nicht die 
teilzeitbeschäftigten Frauen oder KollegInnen mit Migrations-
hintergrund. Schweres Heben und Tragen bei Männern am Bau 
wird als Belastung gesehen, aber schwere körperliche Arbeit von 
Frauen? Nicht genau hinschauen bewirkt, dass vorgefertigte Rol-
lenzuschreibungen und Vorurteile unsere Wahrnehmung prägen, 
wie z. B. „Körperliche Übergriffe von KundInnen finden bei uns 
sicher nicht statt“ oder „Ältere KollegInnen sind nicht mehr so 
leistungsstark wie jüngere“. Diese von Vorurteilen geprägte Auf-
zählung ließe sich beliebig fortsetzen. 

Realität ist allerdings, dass durch die im Regierungsprogramm 
angekündigten Maßnahmen ein Angriff auf ArbeitnehmerIn-
nenschutzrechte droht: das Arbeitsinspektorat nur mehr eine 
Serviceeinrichtung, keine Möglichkeit mehr, bei Verstößen gegen 
ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften zu strafen. Sicherheitsver-
trauenspersonen können bei Abschaffung der Meldepflicht durch 
die AK nicht mehr betreut werden. Regelungen, die besser sind als 
in der EU-Richtlinie, sollen gestrichen werden usw. Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 5.

Ihre Ingrid Reifinger
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Referat für Gesundheitspolitik

Ihr Alexander Heider
Arbeiterkammer Wien
Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit
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A K T U E L L E S

N ach einer Explosion in der Erd-
gasstation in Baumgarten an der 

March (NÖ) kam es zu einem Gasbrand. 
Dabei starb ein TÜV-Mitarbeiter, 21 Men-
schen wurden verletzt. Der Unfall dürfte 
von einem neu installierten Filtersepara-
tor ausgegangen sein. Die ermittelnden 
Behörden gehen laut Gas Connect Aus-
tria davon aus, dass die Verschlusskappe 
des Filterseparators das Unglück verur-
sacht hat.  

Ein Chlorgas-Austritt im Werk des Stär-
keherstellers Agrana in Aschach (OÖ) 
forderte ca. 40 Verletzte, zumindest eine 
Person musste auf der Intensivstation 
versorgt werden. Das Unglück dürfte auf 
einen Bedienfehler beim Umpumpen von 

Chemikalien aus einem Eisenbahnwag-
gon in einem Betriebsgebäude zurückzu-
führen sein. Es kam zu einer chemischen 
Reaktion, deren Folge der Austritt von 
Chlorgas war.

Ein Arbeiter stürzte in einen Koksbunker 
am Gelände der voestalpine in Linz und 
wurde dabei tödlich verletzt. Bei einem 
Koksbunker handelt es sich um große 
Vorratsbehälter, in denen die Kohle ge-
lagert und für die Hochöfen vorbereitet 
wird. Die Betriebsfeuerwehr barg den 
Mann. Der Versuch, ihn zu reanimieren, 
blieb aber erfolglos.

Ingrid Reifinger, ÖGB
ingrid.reifinger@oegb.at

Es geht ums Leben!
Mehrere schwere Arbeitsunfälle ereigneten sich im Dezember 2017 in österreichischen Betrieben.  
Sie zeigen, wie wichtig der Schutz der ArbeitnehmerInnen bei der Arbeit ist. Denn auf dem Spiel stehen, 
wie folgende Berichte zeigen, die Sicherheit, die Gesundheit und letztlich das Leben.

www.gesundearbeit.at/aktuelles

In der Früh gesund – am Abend tot?
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D ie Bundesregierung erkennt nicht den Sinn und Zweck von 
Schutzvorschriften, die Sicherheit und Gesundheit der ar-

beitenden Menschen gewährleisten. Anstatt staatlichen Auf-
gaben nachzukommen und Schwächere mehr zu unterstützen, 
steuert sie in die gesundheitspolitische Katastrophe. 

Die drohenden schwarzen Wolken am Horizont: 

 • Finanzieller Aderlass der AUVA – Prävention stünde vor dem 
Aus: Die Beitragssenkung auf 0,8 Prozent um 500 Millionen 
Euro ist nur mit massiven Leistungskürzungen möglich. Die 
Regierung droht mit Auflösung, falls die AUVA das „Einspa-
rungsziel“ nicht erreicht. Rote Zahlen sind vorprogrammiert. 
Das Haftungsprivileg würde ausgehöhlt. 

 • „Beraten statt strafen“ bricht mit ILO-Übereinkommen 
und EU-Rahmenrichtlinie: Die Arbeitsinspektion würde ihrer 
Kontrollfunktion und ihrem Überwachungsauftrag beraubt. 
Das ILO-Übereinkommen Nr. 81 legt wirksame Sanktionen 
fest. Die EU-Rahmenrichtlinie verpflichtet, für angemessene 
Kontrollen und Überwachung zu sorgen. 

 • Reduktion der Beauftragten: Ohne Beauftragte wäre eine 
Einzelperson – in der Regel der/die ArbeitgeberIn – fachlich 
und zeitlich völlig überfordert. Das Vorhaben ist unrealistisch 
und weltfremd. 

 • Kein Stand der Technik: Die Regierung will technische Anfor-
derungen auf den „Stand der Praxis“ verringern. Das ASchG 
regelt zum Stand der Technik grundlegende Anwendungsbe-
stimmungen. Als EU-Mindestvorschriften dürfen diese nicht 
aufgeweicht werden. 

 • Rücknahme von Gold-Plating: Die Rücknahme besserer Be-
stimmungen hat in der EU-Rahmenrichtlinie ihre Grenze. Aus 
Anlass der Umsetzung dürfen national bessere Regelungen 
nicht eingeschränkt werden. 

 • Abbau der Meldeverpflichtung für Sicherheitsvertrauens-
personen (SVP): Die Arbeiterkammern beraubt man um den 
Zugang zu Informationen, um SVP zielgerichtet und effizient 
betreuen zu können. 

 •

 • Abschaffung Arbeitsschutzausschuss (ASA): Der ASA ver-
sammelt betriebliche AkteurInnen. Der strukturierte Rahmen 
gewährleistet gute gemeinsame Lösungen. 

 • 12-Stunden-Arbeitstage: Durch die lange Arbeitsdauer ent-
stehen körperliche und psychische Belastungen, welche die 
Gesundheit der ArbeitnehmerInnen gefährden. 

 • Österreich ist Schlusslicht beim NichtraucherInnenschutz: 
Die Rücknahme von Regelungen im Tabakgesetz würde in 
eine gesundheitspolitische Katastrophe führen. Jährlich ster-
ben 14.000 Menschen durch Tabakrauch. 

Damit wir nicht im Regen stehen, hilft der Schutzschirm von Ge-
werkschaften und Arbeiterkammern. Wir wollen Weiterentwick-
lungen im ArbeitnehmerInnenschutz am Puls der Zeit.

Alexander Heider, AK Wien
alexander.heider@akwien.at

www.gesundearbeit.at/aktuelles

A K T U E L L E S

Die Vorhaben der Regierung gefährden die Sicherheit und Gesundheit 
der arbeitenden Menschen. 

Angriff auf unsere  
Sicherheit und Gesundheit 
Der Angriff auf die Rechte im ArbeitnehmerInnenschutz würde bei Umsetzung der Regierungsvorhaben 
die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Die Folgen sind absehbar: mehr menschliches Leid, mehr arbeits-
bedingte Erkrankungen und mehr Arbeitsunfälle. 
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A K T U E L L E S

Frauengesundheit darf nicht als iso-
lierte Angelegenheit des Gesund-

heitswesens betrachtet werden. Die 
Arbeits- und Lebensrealitäten der Frau-
en werden wesentlich durch soziale Fak-
toren bestimmt, die Auswirkungen auf 
die Gesundheit haben. Dabei spielen 
Geschlechtsunterschiede, Geschlechter-
rollen, Alter, Familien- und Lebensform, 

ethnische Zugehörigkeit, Bildung und 
Einkommen eine entscheidende Rolle. 
Im Erwerbsalter wirken sich belastende 
Arbeitsbedingungen oder unzureichende 
familienunterstützende Rahmenbedin-
gungen direkt auf die Gesundheit von 
Frauen aus.  

Symptomatiken
Die Anforderungen von Frauen an das 
Gesundheitswesen wurden lange Zeit 
viel zu wenig beachtet. Dass es etwa bei 
Herzerkrankungen geschlechtsspezifi -
sche Unterschiede in der Symptomatik 
gibt, wurde erst in den 1980er-Jahren 
bekannt. Die Folge waren falsche oder zu 
späte Diagnosen. Die WHO begann sich 
ab den 1980er-Jahren mit der Frauenge-
sundheitsforschung zu beschäftigen. 
Geschlechtsunterschiede werden seither 
in der Forschung zunehmend berücksich-
tigt, allerdings setzen sich diese Erkennt-
nisse in der Praxis oft nur zögerlich durch. 

Realitäten
Um ein realistisches Bild der österreichi-
schen Realität zu erhalten, haben sich 
ExpertInnen aus allen medizinischen 
Fachbereichen, aus Ministerien, Län-
dern, NGOs und Interessenvertretungen 
zusammengefunden und den Ist-Zu-
stand analysiert. Im Rahmen dieses 
Aktionsplans wurden in der Folge ent-
lang der Lebensphasen – Jugend, Alter, 
Berufsleben und altersübergreifender 
Aspekte – 17 Wirkungsziele und 40 Maß-
nahmen entwickelt. 

Als Wirkungsziele wurden unter an-
derem die Förderung eines genderge-
rechten niederschwelligen Zugangs zur 
Gesundheitsversorgung, die Stärkung 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, die Erhöhung der gesundheitli-
chen Chancengleichheit für Frauen mit 
Migrationshintergrund und die Förde-
rung einer gerechten Aufteilung der 
bezahlten und unbezahlten Arbeit iden-
tifi ziert.

Wie geht es weiter?
Der Aktionsplan wurde im Rahmen des 
ersten FrauenGesundheitsDialogs im Ge-
sundheitsministerium im Mai 2017 einem 
Fachpublikum präsentiert. Beabsichtigt 
sind ein jährlicher Frauengesundheitsdia-
log und die Weiterentwicklung dieser An-
liegen. Mit dem Aktionsplan wurde eine 
wichtige Grundlage geschaff en. Nun liegt 
der Ball bei der jetzigen Bundesregierung, 
ob sie das Thema entsprechend aufgrei-
fen wird.

Helga Hess-Knapp, AK Wien
helga.hess@akwien.at 

Nationaler Aktionsplan 
für Frauengesundheit 
Mit dem Nationalen Aktionsplan für Frauengesundheit soll das Thema Frauengesundheit ins 
Zentrum rücken. Ziel ist es, alle AkteurInnen im Gesundheitswesen für genderspezifi sche 
Aspekte in Prävention und Gesundheitsversorgung zu sensibilisieren, Forderungen 
zu erarbeiten, zu bündeln und umzusetzen.

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Aktionsplan Frauengesundheit 
(BMGF): 
https://tinyurl.com/apfg118 

Aktionsplan Frauengesundheit
40 Maßnahmen für die Gesundheit von Frauen in Österreich

Mit dem Aktionsplan – vorbereitet unter Frau-
enministerin Gabriele Heinisch-Hosek und 
Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser – 
wurde eine wichtige Grundlage geschaf-
fen, nun liegt der Ball bei der neuen Bundes-
regierung.
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Erstmals wurde ein Zweijahresbericht 
über die Tätigkeit der Arbeitsinspektora-

te 2015 und 2016 veröffentlicht. Im Jahr 2016 
wurden 45.850 Arbeitsstätten, 12.997 Unter-
nehmen auf Baustellen und 1.340 auswärti-
ge Arbeitsstellen von ArbeitsinspektorInnen 
besucht. Dabei wurden 68.162 Kontrollen 
durchgeführt. 
Das erschreckende Ergebnis: Bei 45,2 Pro-
zent aller Kontrollen wurden Übertretun-
gen von Schutzvorschriften festgestellt. 
Von den insgesamt 114.765 Übertretungen 
betrafen 103.248 den technischen und 
arbeitshygienischen ArbeitnehmerInnen-
schutz und 11.517 den Verwendungsschutz. 
29.445 schriftliche Aufforderungen ver-
langten, den gesetzmäßigen Zustand her-
zustellen. Nur in 1.606 Fällen wurde Straf-
anzeige erstattet.

Beraten statt strafen – der Irrweg 
Die Bundesregierung will die Arbeitsins-
pektion ihrer Kontrollfunktion und ihres 
Überwachungsauftrags berauben. Die 
Arbeitsinspektion berät heute, bevor sie 
Strafanzeige stellt. Ihr Grundsatz: Beraten 
vor strafen. 114.765 Übertretungen bei nur 
1.606 Strafanzeigen – so wenige Strafan-
zeigen gab es noch nie! Nur jede 71. Über-
tretung führte zu einer Strafanzeige. Das 
sind 1,4 Prozent aller Fälle. Von Schikane 
keine Spur. 
Die ILO legt im Übereinkommen Nr. 
81, insbesondere in den Artikeln 13, 17  
und 18, wirksame Sanktionen fest. Bei 
Einführung von „Beraten statt strafen“ 
werden das ILO-Übereinkommen Nr. 81 
und die EU-Rahmenrichtlinie (RL89/391/
EWG) gebrochen. Sie verpflichtet die Mit-
gliedstaaten, für angemessene Kontrollen  

und Überwachung zu sorgen (Art. 4 Abs. 2). 
Kontrollen sind unverzichtbar. Die europä-
ische Unternehmenserhebung (ESENER-2) 
zeigte auf, dass Rechtsvorschriften mit 87 
Prozent das Hauptmotiv für österreichi-
sche ArbeitgeberInnen sind, für sichere 
und gesunde Arbeitsplätze zu sorgen. 

ILO-Vorgabe: Mehr Personal nötig
Die ILO beschloss zum Übereinkommen 
Nr. 81, Artikel 10, eine/n Aufsichtsbeam-
ten/-beamtin pro 10.000 Beschäftigte als 
Richtwert für industrielle Marktwirtschaf-
ten. 2016 waren in Österreich nur mehr 302 
ArbeitsinspektorInnen im Außendienst un-
terwegs. Bei 3,2 Millionen erfassten Arbeit-
nehmerInnen kommen 10.607 Arbeitneh-
merInnen auf eine/n ArbeitsinspektorIn. 
Die ILO-Vorgabe wurde bundesweit nicht 
mehr erreicht! Entgegen des Regierungs-
plans, bei Pensionierungen Posten nicht 

nachbesetzen zu wollen, ist dringend mehr 
Personal in den Arbeitsinspektoraten und 
im Zentral-Arbeitsinspektorat nötig. 
Übrigens: Schon im Bericht des Rechnungs-
hofes 2013/8 zum „Arbeitnehmerschutz 
in Österreich“ wurde vermerkt, dass die 
Arbeitsinspektion eine Aufstockung ihres 
Personals um etwa das 7-Fache bräuchte, 
um ihrem Auftrag adäquat nachgehen zu 
können. 

Alexander Heider, AK Wien
alexander.heider@akwien.at 

A K T U E L L E S

Personalnot in der 
Arbeitsinspektion
Die Zahl der ArbeitsinspektorInnen im Außendienst sank unter die Vorgabe der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO). Nur mehr auf jede 71. Übertretung folgt eine Strafanzeige. Das zeigt der Bericht über 
die Tätigkeit der Arbeitsinspektion für die Jahre 2015 und 2016.

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Tätigkeitsbericht der Arbeitsinspekti-
on 2015/2016 (gesundearbeit.at): 
https://tinyurl.com/berichtai 
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A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

Frauen sind harmoniebedürftig, Inder 
können gut programmieren und ho-

mosexuelle Männer interessieren sich für 
Mode – solche und ähnliche Bilder haben 
viele Menschen im Kopf. Derartige Ste-
reotype können nicht nur das Arbeits-
klima, sondern auch die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten gefährden. 
Zum Beispiel wenn Führungskräfte, Beleg-
schaftsvertreterInnen oder Beauftragte 
die Ressourcen und Bedürfnisse der diver-
sen Beschäftigungsgruppen zu wenig be-
rücksichtigen, wenn Unterweisungen für 
MitarbeiterInnen mit Migrationshinter-
grund nicht ausreichend verständlich sind. 
Oder wenn bei der Evaluierung psychischer 
Belastungen etwa die Außendienstmitar-
beiterInnen kaum einbezogen werden.
Diversität, also Vielfalt bzw. Unterschied-
lichkeit, stellt auch für den Arbeitneh-
merInnenschutz eine Herausforderung 
dar. Längst nicht mehr ist der typische 
weiße Durchschnittsmann mit deut-
scher Muttersprache das Maß aller Din-
ge. Zielgruppengerechte Maßnahmen 
und Methoden sind auch im Arbeitneh-
merInnenschutz und in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung unerlässlich. Di-
versity Management bedeutet die Aner-
kennung von unterschiedlichen Personen-
gruppen und deren Perspektiven, Werten, 
Normen und Interessen. Und es gilt zu be-
denken, wie Ressourcen und Belastungen 
zwischen den Gruppen verteilt sind.

Alter, Geschlecht (Gender), ethnische 
(nationale) Herkunft, Religion (Weltan-
schauung), sexuelle Orientierung sowie 

Behinderung bzw. Beeinträchtigung sind 
die sechs Kerndimensionen von Diversi-
ty/Diversität. Zusätzlich gibt es noch un-
terschiedliche sekundäre Dimensionen: 
Elternschaft, Wohnort, Bildung, Einkom-
men, Schichtarbeit, Freiwilligentätigkeit 
etc.

Typisch Frau, typisch Mann?
Gesetze und Vorschriften wurden im Laufe 
der Jahre immer geschlechtsneutraler, ak-
tuell gibt es kaum noch frauenspezifische 
Schutzbestimmungen. Doch geschlechts-
neutral bedeutet nicht automatisch auch 
geschlechtergerecht.

 • Oft thematisiert, aber nach wie vor 
aktuell: Für Kinderbetreuung und die 
Pflege von Angehörigen sind haupt-
sächlich Frauen verantwortlich. Das 
bringt in der Regel zusätzlichen Stress 
und Zeitdruck. Diese „unternehmens-
fremden“ Belastungen sollten nicht 
außen vor gelassen werden.

 • Lange Zeit wurde die Beanspruchung 
durch repetitive Tätigkeiten wie bei Su-
permarktkassiererinnen unterschätzt, 
während etwa die Arbeit am Bau 
allgemein als schwer und anstrengend 
wahrgenommen wird.

 • Häufig haben Männer und Frauen zwar 
dieselbe Berufsbezeichnung, doch die 
Tätigkeiten werden geschlechtstypisch 
zugeteilt. Wenn Frauen in Männerbe-
rufen arbeiten und umgekehrt, wird 
oft der typisch weibliche/männliche 

Text: Astrid Fadler

Nicht nur in Großkonzernen werden die Belegschaften  
zunehmend bunter. Diese Vielfalt bietet Chancen, erfordert  

aber auch Achtsamkeit, um allen Gruppen sicheres und  
gesundes Arbeiten zu ermöglichen.

GESUNDE
VIELFALT
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A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

Teil dieser Tätigkeit betont, zum Bei-
spiel sehen sich Polizistinnen dann eher 
als Sozialarbeiterinnen bzw. werden 
von den KollegInnen so gesehen. 

 • Auch die Rollenbilder von KundInnen 
sind ein Faktor. So untersuchte Antonia 
Wenzl in ihrer Masterarbeit „Gen-
deraspekte in der Gefahrenevaluierung 
am Arbeitsplatz nach § 4 ASchG“ die 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
der geschlechtsneutral normierten 
Arbeitsplatzevaluierung: Es stellte sich 
heraus, dass etwa im Handel Männer 
weniger belastet sind als Frauen, weil 
ihnen mehr Respekt entgegenge-
bracht wird. Dies nicht zuletzt, weil 
häufig vermutet wird, dass der Mann 
eine Führungsposition hat. Hingegen 
sind männliche Krankenpfleger und 
Kindergartenpädagogen mit dem Vor-
urteil konfrontiert, homosexuell oder 
pädophil zu sein.

Unbeachtet und unterbezahlt
Reinigungskräfte verrichten ihre Arbeit 
eher im Hintergrund. Ist das nicht der Fall, 
werden sie meist eher als störend wahr-
genommen. In diesem Bereich arbeiten zu 
knapp 80 Prozent Frauen. Selbst hier gibt 
es typisch männliche und typisch weibli-
che Tätigkeiten: Fassadenreinigung, der 

Umgang mit Reinigungsmaschinen so-
wie die Grobreinigung (Dachböden, Kel-
ler) sind eher Männerdomänen. Frauen 
sind überwiegend für die tägliche Reini-
gung, das Nachfüllen von Handtuch- und 
Seifenspendern oder die Sanitärreinigung 
zuständig – all das meist unter erhebli-
chem Zeitdruck. Nicht zuletzt deshalb ha-
ben weibliche Beschäftigte dann oft ganz 
andere Probleme als ihre Kollegen:

 • Arbeitsmittel und -vorgänge entspre-
chen nicht immer den ergonomischen 
Anforderungen. Feuchtarbeit, Schnitt- 
und Stichverletzungen beim Entleeren 
von Behältern, Einklemmen, Ausrut-
schen etc. sind typische Gefahren, die 
vor allem Frauen betreffen und wenig 
beachtet werden. 

 • Belastungen und Erkrankungen werden 
oft nicht auf den Arbeitsplatz zurück-
geführt, u. a. weil viele dieser Tätigkei-
ten auch zu Hause ausgeübt werden.

 • Allgemein haben Reinigungskräfte nur 
geringe Einflussmöglichkeit auf Arbeit-
nehmerInnenschutz-Entscheidungen 
im Betrieb. Die ArbeitsmedizinerInnen 
sind für sie meist nur schwer erreich-
bar. Die Unterweisung ist oft unver-
ständlich, Nachfragen kaum möglich.

Ressourcen und Risiken
Weiblich, mit Kinderbetreuungspflich-
ten und Migrationshintergrund, schlecht 
bezahlt und in Teilzeit (außerhalb der 
Bürozeiten) tätig – hier sind gleich meh-
rere „Diversity-Risikofaktoren“ vereint. 
Zu beachten ist dies nicht nur beim Ar-
beitnehmerInnenschutz, sondern auch 
bei Aktivitäten der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung. Es gilt, die richtigen 
Fragen zu stellen: Welche Belastungen 
entstehen durch Migration und Fremd-
sein, durch körperliche Einschränkungen 
u. Ä.? Welche Regelungen, Strukturen, 
Verfahren führen zur Benachteiligung 
einer bestimmten Gruppe? Wie können 
Stereotypisierungen und Zuschreibungen 
vermieden werden? Welche Maßnahmen 
sind möglich, um Nachteile auszuglei-
chen? Können tatsächlich alle Beschäf-
tigten an geplanten Maßnahmen, Work-
shops etc. teilnehmen?
Eigene BGF-Projekte für spezielle Ziel-
gruppen sind naturgemäß eher für grö-
ßere Unternehmen machbar, aber es ist 
in jedem Fall sinnvoll, die jeweils unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Zugänge 
zu bedenken. Entscheidend sei immer 
auch die entsprechende Vermittlung, 
betont Julia Steurer, GD-Expertin im Zen-
tral-Arbeitsinspektorat: „Eine erste wich-
tige Erkenntnis aus unserer GD-Schwer-

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

Supermarktkassiererin – ein typisch weiblicher Beruf?
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punkt-Aktion ist, dass Änderungen nur gut durchzusetzen sind, 
wenn der Sinn dahinter allen Beteiligten klar ist.“

Gender- und Diversity-Check
Wirksam ist gender- und diversitygerechter ArbeitnehmerIn-
nenschutz immer dann, wenn Gender- und Diversity-Aspekte 
systematisch in allen Phasen und allen betrieblichen Bereichen 
und Hierarchien einbezogen sind. Wie bei der Arbeitsplatzeva-
luierung sollten sämtliche Maßnahmen immer wieder auf ihre 
Aktualität überprüft und angepasst werden.
Um Belastungen tatsächlich für alle Teile der Belegschaft so weit 
wie möglich zu reduzieren und Ressourcen zu stärken, ist Konti-
nuität erforderlich. Es reicht nicht, die Gender-Beauftragte in ei-
nen Workshop zu schicken und danach in Diversity-Beauftragte 
umzubenennen. Auch in unregelmäßigen Abständen vereinzelte 
„Leuchtturmprojekte“ abzufeiern wird keine nachhaltigen Erfolge 
bringen. Sämtliche Führungskräfte müssen entsprechend geschult 
sein und voll hinter den Diversity-Maßnahmen stehen.

A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

Alternsgerecht betrifft nicht nur Ältere: Jugendliche 
können sich im Körperbau stark unterscheiden. Das 
sollte bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes und bei 
der persönlichen Schutzausrüstung berücksichtigt 
werden. Apropos PSA: Es lohnt sich, darüber nachzu-
denken, wie man Lehrlinge und junge ArbeitnehmerIn-
nen am besten anspricht, damit diese die „uncoole 
Schutzausrüstung“ auch tatsächlich verwenden.

Arbeitsplatzbezogene Rückenschule: Damit wird ver-
mieden, dass Beschäftigte mit ganz unterschiedlichen 
Beanspruchungen, Zeitressourcen und Fitnesslevels 
dieselben Kurse besuchen müssen. Stattdessen wer-
den die theoretischen Inhalte so weit als möglich ein-
heitlich vermittelt, spezielle Themen und praktische In-
halte aber an jedem Arbeitsplatz mit den betreffenden 
Beschäftigten erarbeitet. 

Training statt Theorie: Schriftliche Unterlagen und 
Vorträge sind sicher sinnvoll, aber selbst ausprobieren 
toppt jede Theorie und minimiert das Risiko von Ver-
ständigungsproblemen. Warum also nicht gemeinsam 
und vor Ort üben, welche Haltung beim Ein-und Aus-
steigen aus dem Lkw empfohlen wird oder wie man 
schwere Lasten hebt?

Heterogene Teams sind kreativer, die Beschäftigten 
können voneinander lernen und profitieren. „G&D-Sen-
sibilität als Ressource für die psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz wird kaum thematisiert“, weiß die 
Psychologin Samira Baig. „In Einzelgesprächen taucht 
das Thema Diversität etwa in Form von Alltagsdiskri-
minierungen immer wieder auf, als Anliegen in einem 
Unternehmen aber kaum.“ Selbst als ausgewiesene 
G&D-Expertin habe sie in ihrer Funktion als Arbeits- 
und Organisationspsychologin noch nie einen derar-
tigen Auftrag erhalten. „Auch in der psychologischen 
Gesundheitsprävention wird dieser Bereich wenig be-
achtet.“ Daher wäre es wichtig, so Baig, „G&D-Themen 
institutionell zu etablieren – in der Ausbildung von Ar-
beitspsychologInnen und in den Evaluationsverfahren“.

Aus der Praxis 1 – Good Practice Aus der Praxis 2 – Wichtiger  
Faktor für psychische Gesundheit

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Gender & Diversity-Bereiche im Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz (eval.at): 
https://tinyurl.com/eval118 
FGÖ-Praxisleitfaden „Faire Gesundheitschancen im Betrieb 
– Praxisleitfaden für die BGF“ (inkl. Checkliste für Gesund-
heitliche Chancengerechtigkeit für ein BGF-Projekt): 
https://tinyurl.com/praxislf  
IGA-Report 35: „Gesundheitliche Chancengleichheit im 
Betrieb: Schwerpunkt Gender“: 
https://tinyurl.com/igareport35 
IGA Fakten 8: Potenziale der Vielfalt in der Prävention und 
Gesundheitsförderung: 
https://tinyurl.com/igafakten8
AUVA-Film: Diversity Management – Vielfalt als Vorteil 
(Bestellmöglichkeit): 
https://tinyurl.com/divman118  
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Bewusst mit Gender  
und Diversity umgehen
„Gesunde Arbeit“ im Gespräch mit Renate Novak (Rechtsabteilung) und Julia Steurer (Abteilung für  
Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie) vom Zentral-Arbeitsinspektorat. Sie sind für die Schwerpunkt- 
aktion MEGAP „Menschengerechte Arbeitsplätze durch Anwendung von Gender und Diversity im  
ArbeitnehmerInnenschutz“ zuständig.

Gender-Mainstreaming (GM) bzw. Gen-
der und Diversity (GD) wurde in der 
Arbeitsinspektion als Teil der Bundes-
verwaltung implementiert. Worauf hat 
dieser Prozess besonders Bezug genom-
men?
Novak/Steurer: Der innovative Gehalt der 
GD-Implementierung der Arbeitsinspekti-
on (AI) lag 2004 bis 2011 in der systema-
tischen und nachhaltigen Eingliederung 
in die Gesamtorganisation. Der Prozess 
hat besonders auf die Einbeziehung aller 
AI-Fachbereiche, die schrittweise Erwei-
terung zu einem ExpertInnenpool und 
die Arbeit in einem Wissens- und Infor-
mationsnetzwerk innerhalb der AI Bezug 
genommen. Die stärkere Einbeziehung 
von Diversity stellte sich im Laufe des 
Prozesses als relevant heraus. Die Gen-
der-Mainstreaming-Projektarbeit wurde 

daher damals um Diversity-Aspekte des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zu 
Gender und Diversity erweitert. Auch in 
der ArbeitnehmerInnenschutzstrategie 
spielt GD seither eine wichtige Rolle.Die 
Arbeitsinspektion erhielt für das Projekt 
„Implementierung von Gender-Main-
streaming und Diversity in der Arbeits-
inspektion und im Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz“ den 
Verwaltungspreis 2010/2011 des BKA in 
der Kategorie „Management von Diversi-
ty, Integration und Gender – Potenzial für 
die Verwaltung von morgen“.

Wenn es darum geht, den Arbeitneh-
merInnenschutz hinsichtlich Gender und 
Diversity zu gestalten, welche Themen 
sollten in den Betrieben besonders be-
trachtet werden?

Novak/Steurer: Wichtig, bevor Betrach-
tungen angestellt werden, ist, Sinn und 
Ziel für den eigenen Betrieb/die betrof-
fene Organisationseinheit zu klären und 
die Umsetzung zu planen. Auch um sich 
davor zu schützen, dass ggf. (unbewuss-
te) Rollenbilder beeinflussen, was als 
Gefahr und Belastung am Arbeitsplatz 
wahrgenommen wird. Daher haben wir 
uns im Jahr 2016 im Rahmen der Schwer-
punktaktion „Menschengerechte Arbeits-
plätze durch Anwendung von Gender und 
Diversity im ArbeitnehmerInnenschutz“ 
(MEGAP, https://tinyurl.com/megap118) 
intensiv damit beschäftigt, in welchen 
ArbeitnehmerInnenschutz-Bereichen 
GD typischerweise eine wichtige Rolle 
einnimmt, aber zugleich auch für alle 
AI-KollegInnen und interessierte Betrie-
be anwendbar ist. Betriebe, die betriebs-
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spezifisch kein besonderes Thema im 
Auge haben, können daher prüfen, ob ein 
Modul unserer Schwerpunktaktion wie 
Unterweisung, Arbeitsvorgänge, Persön-
liche Schutzausrüstung oder Planung/
Adaptierung von Arbeitsstätten mit ei-
nem für den Arbeitsplatz passenden Fo-
kus wie beispielsweise Konstitution, Al-
ter, Qualifikation, Teilzeit, Lernschwäche, 
Wiedereingliederung, betriebsfremde 
ArbeitnehmerInnen, überlassene Arbeit-
nehmerInnen, Behinderung(en)/Beein-
trächtigungen für ihren Betrieb relevant 
ist, und danach vorgehen. Wurden schon 
betriebliche Anlässe für GD im Arbeit-
nehmerInnenschutz erkannt oder gibt es 
schon eine passende Umsetzungsidee, 
dann sollte natürlich damit begonnen 
werden.

Aus heutiger Sicht scheinen viele Be-
triebe Gender und Diversity im Arbeit-
nehmerInnenschutz nicht wirklich zu 
beachten. Wie kann sich diese Situation 
verbessern?
Novak/Steurer: Es besteht der Eindruck, 
dass GD-Themen im betrieblichen Arbeit-
nehmerInnenschutz zwar aufgegriffen 
und in guter Absicht umgesetzt, aber 
auch unreflektiert und unwissend an-
gewendet werden, was zu ungewollten 

Restereotypisierungen führen kann und 
nachteilig auch für den ArbeitnehmerIn-
nenschutz ist. Wir haben uns mit dieser 
Frage auch als Organisation intensiv be-
schäftigt und sind zu dem Schluss ge-
kommen, dass es in einem ersten Schritt 
um das Sichtbarmachen geht. Wir spre-
chen das teilweise auch in den Betrieben 
direkt an, z. B. wenn sich die Struktur der 
Beschäftigten nicht in arbeitnehmerIn-
nenschutzrelevanten Funktionen spie-
gelt, wenn wir sehen, dass alle Beschäf-
tigten die gleiche Unterweisung erhalten, 
ungeachtet Qualifikation, Erfahrung oder 
Sprachverständnis. Sobald man sich über 
Risiken an den Arbeitsplätzen bewusst 
ist, ist der nächste Schritt eine sinnvolle 
Auseinandersetzung. Davon profitieren 
auch die betrieblichen Abläufe.

Was braucht es überbetrieblich, um das 
Thema im ArbeitnehmerInnenschutz 
besser zu verankern?
Novak/Steurer: Die Themen Sensibilisie-
rung, Information und Umsetzungsan-
regungen sind nach wie vor gefragt. Zur 
Sensibilisierung stellen wir häufig fest, 
dass fehlendes GD nicht in böser Absicht 
passiert, sondern dass gesetzte Präventi-
onsmaßnahmen eben nicht immer für alle 
Arbeitsplätze gleich gut wirken. Bei der In-

formation geht es darum, dass GD-Aspek-
te am Arbeitsplatz mitunter nicht erkannt 
werden, weil deren Relevanz im Arbeitneh-
merInnenschutz unklar ist oder Genderthe-
men auf biologische Faktoren reduziert 
werden. Ideen/Ansätze zur Umsetzung ver-
suchen auch wir mit der Schwerpunktakti-
on MEGAP zu unterstützen.

Wo sind die zukünftigen Herausforde-
rungen besonders groß?
Novak/Steurer: Umgang mit gesund-
heitsgefährdenden Arbeitsstoffen, ins-
besondere biologischen und kanzero-
genen, sowie Gender und Diversity in 
Arbeit 4.0. Dazu kommt häufig auch, 
dass bestimmte Tätigkeiten in den be-
trieblichen Abläufen teilweise schier un-
sichtbar sind und daher in der Prävention 
nicht die gleiche Aufmerksamkeit be-
kommen wie präsentere Arbeitsplätze. 
D. h. hier müssen wir gemeinsam daran 
arbeiten, wie ArbeitnehmerInnenschutz 
dem Wandel der Arbeitswelt so gerecht 
wird, dass er gut im betrieblichen Alltag 
umgesetzt werden kann – zum Schutz 
der Gesundheit und Sicherheit aller Ar-
beitnehmerInnen.

Ich danke für das Gespräch!
Interview: Hildegard Weinke, AK Wien

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

Renate Novak: Der begonnene Weg muss zügig weitergegangen werden. Julia Steurer: Sinnhaftigkeit und Chancen erkennen ist die Grundlage.
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F rauen arbeiten meist in anderen Be-
rufen als Männer bzw. üben andere 

Tätigkeiten aus. Sie arbeiten in der Pflege, 
mit Kindern, als Kellnerinnen, Reinigungs-
kräfte, Verkäuferinnen oder Sekretärin-
nen. Der österreichische Arbeitsmarkt ist 
stark zwischen den Geschlechtern auf-
geteilt. Frauen finden deshalb andere Ar-
beitsbedingungen vor mit jeweils spezifi-
schen Belastungen und Gefahren, die aber 
nicht immer als solche gesehen werden.
Warum gibt es für Regaleinschlichterin-
nen im Lebensmitteleinzelhandel keine 
Scherenhubtische, die sich in der Produk-
tion bewährt haben? Belastungen durch 
Heben und Tragen könnten dadurch redu-
ziert werden. Auch im Bereich Gesundheit 
und Pflege gibt es viel Luft nach oben, 
was den Einsatz von technischen Hilfs-

Ein Blick auf den blinden Fleck
Männer stehen oft auf der Leiter und reinigen in der Höhe. Frauen leeren im Büro die Papierkörbe aus. 
Sie verletzen sich dabei wesentlich häufiger durch spitze Gegenstände als die Männer auf der Leiter. 
Nur ein genauer Blick auf die einzelnen Tätigkeiten z. B. in der Reinigung legt die unterschiedlichen 
Belastungen zwischen Männern und Frauen offen.

mitteln zum Heben und Tragen anlangt. 
Warum wird auf diese Belastung nicht 
entsprechend reagiert?

Frauenarbeit gilt als „haushalts-
nah“
Antonia Wenzel hat 2012 eine Masterar-
beit zum Thema „Genderaspekte in der 
Gefahrenevaluierung gemäß § 4 ASchG“ 
geschrieben, die über den Johann-Böhm-
Fonds des ÖGB finanziell gefördert wurde. 
Ihre Antwort auf diese Frage: Die Tätigkei-
ten bzw. Berufe mit einem hohen Frau-
enanteil werden oft als „haushaltsnahe“ 
Tätigkeiten gesehen und deshalb nicht als 
gefährlich eingestuft.
Dieses Vorurteil bzw. Klischee führt dazu, 
dass der Lärm in Schulen und Kindergär-
ten nicht immer als gesundheitsgefähr-

dend gesehen wird. Das Gleiche gilt für 
das ständige Heben von Lebensmitteln 
über die Scannerkassen durch Kassiere-
rinnen. Da kommt im Laufe des Tages ein 
ziemliches Gewicht zusammen.

Transparenz bei den Tätigkeiten 
von Frauen und Männern
Was ist zu tun, um diese blinden Flecken 
transparent zu machen?
 • Bei der Arbeitsplatzevaluierung genau 

hinschauen: Welche Tätigkeiten 
verrichten Frauen, welche Männer? 
Männliche Kassierer sitzen z. B. oft 
nicht den ganzen Tag an der Kassa, was 
bei Frauen eher der Fall ist.

 • Frauen sind als Akteurinnen im 
ArbeitnehmerInnenschutz unterreprä-
sentiert. Ca. 90 Prozent der Sicher-
heitsfachkräfte (SFK) sind männlich. 
ArbeitsmedizinerInnen und SFK sollten 
in Genderkompetenz geschult und 
mehr Frauen als Sicherheitsvertrauens-
personen gewonnen werden.

 • Frauen arbeiten oft Teilzeit und in 
hierarchisch niedrigeren Funktionen. 
Vielleicht werden sie auch deshalb 
nicht ausreichend in Maßnahmen des 
ArbeitnehmerInnenschutzes einbezo-
gen. Das müsste im Betrieb berücksich-
tigt werden.

Ingrid Reifinger, ÖGB 
ingrid.reifinger@oegb.at 
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Lärm in Schulen wird oft nicht als gesundheitsgefährdend wahrgenommen. 

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Masterarbeit „Genderaspekte in der 
Gefahrenevaluierung am Arbeits-
platz nach § 4 ASchG“: 
https://tinyurl.com/aspekte118
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Heben und Tragen –  
nicht für alle gleich leicht
Wenn es um schwere körperliche Tätigkeiten wie Heben und Tragen geht, ist besonders auf die 
Eignung der ArbeitnehmerInnen zu achten. Diese können sehr unterschiedlich sein: Wichtige 
Kriterien stellen Geschlecht, Konstitution und Alter dar. Eine fachgerechte Evaluierung nimmt 
Rücksicht darauf.

D as ArbeitnehmerInnenschutzgesetz sieht vor, dass Arbeit-
geberInnen bei der Übertragung von Aufgaben an Arbeit-

nehmerInnen deren Eignung in Bezug auf Sicherheit und Ge-
sundheit berücksichtigen. Beim Heben und Tragen (manuelle 
Lasthandhabung) ist dabei insbesondere auch auf Konstitution, 
Körperkraft und Geschlecht Rücksicht zu nehmen. Zu beachten 
ist auch, ob es sich um Jugendliche, ältere oder schwangere Ar-
beitnehmerInnen handelt. Bei Beschäftigung von behinderten 
ArbeitnehmerInnen ist auf deren körperlichen und geistigen Zu-
stand Rücksicht zu nehmen.

Arbeitsplatzevaluierung als Ausgangspunkt
Im Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung ist die Beanspruchung 
der ArbeitnehmerInnen durch manuelle Lasthandhabung zu be-
werten. Dadurch sollen Unfälle und Schädigungen des Muskel- 
und Skelettapparates vermieden werden. Im Idealfall findet bei 
starken Beanspruchungen ein Ersatz oder eine Minimierung der 

manuellen Lasthandhabung statt. Nicht überall können jedoch 
Arbeitsmittel (Fördermittel, Hebehilfen usw.) eingesetzt werden. 
Deshalb ist eine fachgerechte Bewertung des Ist-Zustandes für 
weitere Maßnahmen besonders wichtig.

Besonders schutzbedürftige Personen – besondere 
Evaluierungspflichten
Auf die körperliche Eignung und die Bedürfnisse von verschie-
denen Personengruppen (Jugendliche, werdende Mütter, Ältere 
usw.) ist besonders Rücksicht zu nehmen. Bei schwangeren Frau-
en oder stillenden Müttern ist zu überprüfen, ob Gefahren beste-
hen, wenn sie an ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiterarbeiten. In 
Zusammenhang mit manueller Lasthandhabung sieht das Mut-
terschutzgesetz (MSchG) Beschäftigungsverbote und -beschrän-
kungen vor. Werdende Mütter dürfen demnach keinesfalls mit 
schweren körperlichen Arbeiten beschäftigt werden. Die Grenz- 
werte können dem § 4 MSchG entnommen werden. Beschäfti-
gungsverbote und -beschränkungen gelten auch für Jugendliche, 
wenn das Heben und Tragen von Lasten die physische Leistungs-
fähigkeit der Jugendlichen übersteigt.

Bewährte Verfahren
Mithilfe verschiedener Verfahren kann eine fachliche Bewertung 
durchgeführt werden. Diese Verfahren (Last-Handhabungs-Ta-
bellen, Leitmerkmalmethoden usw.) berücksichtigen Kriterien 
wie das Geschlecht, um ein realistisches Ergebnis zu bekommen. 
Die Arbeitsinspektion stellt online Informationen zur Evaluierung 
und verschiedene Verfahren zur Verfügung. Detaillierte Informa-
tionen bietet auch die AK-Wien-Broschüre „Heben und Tragen 
leicht gemacht“.

Harald Bruckner, AK Wien
harald.bruckner@akwien.at

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Broschüre „Heben und Tragen leicht gemacht“ (AK Wien):
https://tinyurl.com/heben118 

Roboter als Lastenträger – ist das die Zukunft?
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Verständliche  
Unterweisung für alle
Die Unterweisung der ArbeitnehmerInnen ist fundamental für die Prävention.  
ArbeitgeberInnen müssen sicherstellen, dass die Unterweisung von allen verstanden wird. 
Das kann eine Anpassung an verschiedene Zielgruppen erfordern.

D ie Unterweisung ist eine Schulung 
der ArbeitnehmerInnen über Sicher-

heit und Gesundheitsschutz. Sie muss 
den konkreten Arbeitsplatz und Aufga-
benbereich einbeziehen und beim ers-
ten Mal jedenfalls persönlich erfolgen. 
In der Praxis werden Unterweisungen in 
manchen Betrieben schnell abgehakt. 
Unterlagen werden unkommentiert aus-
geteilt und ArbeitnehmerInnen sollen 
unterschreiben, dass sie unterwiesen 
wurden – ungeachtet dessen, ob sie die 
Inhalte verstanden haben. Damit ver-
stoßen ArbeitgeberInnen gegen das Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz. Die Un-
terweisung muss in verständlicher Form 
erfolgen, angepasst an den individuellen 
Erfahrungsstand. Bei Verständnisschwie-
rigkeiten im Deutschen muss sie in der 
Muttersprache der ArbeitnehmerInnen 
oder einer sonst für sie verständlichen 

Sprache erfolgen. ArbeitgeberInnen müs-
sen sich vergewissern, dass die Unterwie-
senen die Inhalte tatsächlich verstanden 
haben. Bloßes Unterschreiben reicht 
nicht.

Mehrsprachige Belegschaft –  
Beispiel Baustelle
ForscherInnen der Universität Wien ha-
ben in einem Projekt zu „Kommunikation 
und Sicherheit auf der mehrsprachigen 
Baustelle“ Kommunikationswege für Un-
terweisungen empfohlen: Übersetzungen 
von Anweisungen sowie Dolmetschen 
durch geeignete Personen, etwa ein er-
fahrenes Mitglied einer Arbeitspartie. 
Zudem kommen nonverbale Unterwei-
sungen in Form von Bildmaterial oder Fil-
me infrage. Diskutiert wurden auch Über-
setzungs-Apps auf Handys und Tablets 
für PolierInnen. Besonders effektiv, aber 

sehr aufwendig war der Einsatz eines so-
genannten Baustellenbusses: Eine Video-
analyse der Aktivitäten der ArbeiterInnen 
zeigte Fehler und Verbesserungsbedarf 
auf. Leicht zugänglich sind Materialien 
der AUVA, die nonverbal, mit wenig Text 
oder mehrsprachig konzipiert sind. So ver-
mittelt das Merkblatt M 202 richtiges Ver-
halten auf Baustellen anhand von Bildern. 
Die AUVA-Mappe „Sicherheit am Bau“ 
liegt mehrsprachig vor. Dem Einsatz der 
Materialien muss jedenfalls eine Über-
prüfung folgen, ob das Vermittelte auch 
verstanden wurde. Das kann durch Abfra-
gen oder Vorzeigen-Lassen des richtigen 
Verhaltens kontrolliert werden.

Schwerpunkt der Arbeits- 
inspektion
Die Arbeitsinspektion widmet sich in ihrer 
Schwerpunktaktion zu Gender und Di-
versity (Menschengerechte Arbeitsplätze 
durch Anwendung von Gender und Di-
versity im ArbeitnehmerInnenschutz –  
MEGAP) auch der Unterweisung. Dabei 
soll nicht nur die Verständlichkeit kontrol-
liert, sondern auch die Organisation der 
Unterweisung thematisiert werden. So 
wird hinterfragt, ob UnterweiserInnen re-
präsentativ für die Belegschaftsstruktur 
ausgewählt werden können.

Petra Streithofer, AK Wien
petra.streithofer@akwien.at 
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ArbeitgeberInnen müssen sich vergewissern, ob das Vermittelte verstanden wurde. 

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Merkblatt M 202: Falsch – Richtig: 
Situationen auf Baustellen:  
https://tinyurl.com/merkblatt202



171/2018

D as ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) beinhaltet die 
gesetzliche Verpflichtung zur Arbeitsplatzevaluierung kör-

perlicher und psychischer Belastungen. Auf die Frage nach Be-
lastungen und den Folgen bei Männern und Frauen wird in der 
Praxis kaum eingegangen. Dabei bietet das ASchG die Grundlage, 
Arbeitsplätze geschlechtersensibel zu bewerten und zu gestalten 
(§§ 4, 6 und 7 ASchG). 
In der Praxis wird meist vom männlichen Vollzeitbeschäftigten 
ausgegangen. Ausnahmen sind besonders schutzbedürftige Per-
sonen (z. B. werdende Mütter). Die besonderen Schutzbestimmun-
gen finden sich im Mutterschutzgesetz, Behinderteneinstellungs-
gesetz und im Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz.

Männer und Frauen haben andere Arbeitsbelastungen
Insbesondere bei Tätigkeiten mit viel KundInnenkontakt (Dienst-
leistung, Handel) sowie Kontakt mit Kranken und Notleidenden 
(Pflege) – also Branchen mit hohem Frauenanteil – zeigt der Ar-
beitsgesundheitsmonitor 2016/2017, dass Frauen stärker belastet 
sind als Männer (23 vs. 14 Prozent). Im Kontakt mit Schwerkran-
ken ist ca. jede zehnte Frau (Männer nur zu vier Prozent) belastet. 
Durch Arbeitsumgebungsfaktoren (Hitze, Staub, Lärm etc.) sind 
Männer doppelt bis dreifach so hoch belastet wie Frauen. Zeit-
druck und hohe Verantwortung empfinden Frauen und Männer 
in etwa gleich stark psychisch belastend (jede/r vierte).

Alarmierende Zahlen bei den Folgen
Der österreichische Arbeitsgesundheitsmonitor 2016/2017 zeigt: 
Mehr als die Hälfte aller Männer und Frauen hat Probleme mit 
dem Bewegungsapparat. 20 Prozent leiden unter Magen- und Ver-
dauungsbeschwerden. 40 Prozent können nach der Arbeit nicht 
abschalten. Zwei Drittel sind gestresst. Auffallend ist: Mehr als 
jede zweite Frau leidet unter Kopfschmerzen, bei Männern jeder 
Dritte. Psychisch belastende Arbeit wirkt sich bei Frauen stärker 
aus als bei Männern. Sie sind nervöser, haben stärkere Erschöp-
fungsgefühle und häufiger Kopfschmerzen. Männer haben ein 
4,2-fach höheres Risiko, an starkem Herzklopfen zu leiden.

Geschlechtersensibilität in der Praxis umsetzen
Bei Gendersensibilität geht es auch um die Verbesserung der 
Teilhabe und Handlungsmöglichkeiten von Frauen und Männern 
im Betrieb. Es ist wichtig, Frauen im ArbeitnehmerInnenschutz 

einzusetzen, in die Arbeitsplatzevaluierung einzubinden und Prä-
ventivfachkräfte zu Genderthemen zu sensibilisieren.
Die Arbeiterkammer fordert, dem Geschlechteraspekt in Zukunft 
bei der Arbeitsplatzevaluierung durch Konkretisierung der §§ 4 
und 7 ASchG mehr Bedeutung beizumessen.
 

Karin Hagenauer, AK Salzburg
karin.hagenauer@ak-salzburg.at 
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Das „Maß der Dinge“ in der  
Arbeitsplatzevaluierung
Der männliche Vollzeitbeschäftigte gilt im ArbeitnehmerInnenschutz als Norm. Männer und Frauen 
erleben jedoch andere Belastungen in der Arbeit, die sich unterschiedlich auswirken. Dies muss sich 
künftig in der Arbeitsplatzevaluierung niederschlagen. 

Besonders belastend – Arbeit in der Pflege.

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Arbeitsgesundheitsmonitor (AK Oberösterreich): 
https://tinyurl.com/monitor118 
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Wer benötigt eine individuell angepasste PSA?
Ergonomie und Passform spielen bei der Auswahl und Ver-
wendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) eine 
besondere Rolle. In manchen Fällen ist es sogar notwendig, 
die PSA individuell an den/die ArbeitnehmerIn anzupassen. 
Gründe dafür können beispielsweise Fußfehlstellungen, 
Fußdeformationen in Verbindung mit dem Tragen eines Si-
cherheitsschuhs oder etwa auch eine vorhandene Fehlsich-
tigkeit bei gleichzeitiger Verwendung einer Schutzbrille sein.

Wann ist eine speziell angepasste PSA notwendig?
Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz verpflichtet die Ar-
beitgeberInnen zur Berücksichtigung der ergonomischen 
Anforderungen und der gesundheitlichen Erfordernisse 
der ArbeitnehmerInnen. Es legt fest, dass sie für eine er-
forderliche Anpassung von PSA zu sorgen haben. Im Zuge 
der Arbeitsplatzevaluierung wird auf betrieblicher Ebene 
festgelegt, wo PSA zu verwenden ist. Bei Verletzungen oder 
vorhandenen Erkrankungen stellen FachärztInnen den Ar-
beitnehmerInnen hierfür eine Bescheinigung aus. Mit die-
ser Information kann von ArbeitgeberInnen auf die jeweili-
gen Anforderungen eingegangen werden.

Beispiel: Orthopädische Sicherheits- oder Berufsschuhe
Gerade bei Sicherheits- und Berufsschuhen ist oftmals eine 
individuelle Anpassung notwendig. Ein standardisierter Ab-
lauf (ÖNORM Z 1259) legt das Verfahren für die Herstellung 
und Konformitätsbewertung von orthopädischen Sicher-
heits- und Berufsschuhen fest. Mithilfe des von dem/der 
ArbeitnehmerIn erhaltenen Verordnungsscheines und der 
Verwendungsbescheinigung (betriebliches Schutzniveau 
laut Arbeitsplatzevaluierung) kann ein entsprechender Bau-

satz eines bereits baumustergeprüften Sicherheits- oder 
Berufsschuhs angekauft werden. Der Orthopädieschuh-
macher sorgt für die Endfertigung des Schuhs, stellt die 
Übereinstimmungserklärung aus und bringt die CE-Kenn-
zeichnung an. Diese Sicherheits- und Berufsschuhe weisen 
neben der üblichen Kennzeichnung die besondere Kenn-
zeichnung „OS“ auf.

Wer bezahlt die Anpassung?
ArbeitgeberInnen haben entsprechend angepasste bzw. 
hergestellte PSA auf ihre Kosten zur Verfügung zu stellen. 
Wenn beispielsweise Fußschäden die Folge eines Arbeitsun-
falls oder einer Berufskrankheit sind, können die Kosten für 
orthopädisch angepasste Sicherheitsschuhe dann eventuell 
auch vom Unfallversicherungsträger übernommen werden.

Persönlich angepasste PSA?
In der Beratung der Arbeiterkammer kommt es regelmäßig zu Fragen, wenn ArbeitnehmerInnen 
individuell angepasste persönliche Schutzausrüstung benötigen. Die Regelungen dazu finden 
sich im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und in der Verordnung Persönliche Schutzausrüstung. 
Die häufigsten Fragen dazu sollen hier in aller Kürze dargestellt und beantwortet werden.

Harald Bruckner 
AK-Experte für technischen  
ArbeitnehmerInnenschutz, AK Wien
harald.bruckner@akwien.at
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Bei Sicherheitsschuhen ist oft eine individuelle Anpassung notwendig.
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Das muss nicht sein: Immerhin 45 Prozent 
der LSBTI-Personen bewerten die Situati-
on für sich an ihrer Arbeitsstätte als (sehr) 
positiv. Trotzdem finden es 70 Prozent 
zumindest manchmal belastend, am Ar-
beitsplatz nicht offen über ihre sexuelle 
Orientierung oder Identität sprechen zu 
können. Belastungen sind „Energiefres-
ser“ und krankheitsfördernd. Offenheit 
und Toleranz im Betrieb sind daher ein 
wichtiger Beitrag zu gesunder Arbeit.

Sybille Pirklbauer, AK Wien

In einer aktuellen Studie von SORA im 
Auftrag der AK wurden Menschen be-

fragt, die sich selbst als lesbisch, schwul, 
bisexuell, trans* (fühlt sich dem anderen 
Geschlecht zugehörig) und/oder inter* 
(hat körperlich Merkmale beider Ge-
schlechter) bezeichnen. Zusammenge-
fasst kurz: LSBTI. 
Die Meinung, dass sexuelle Orientierung 
am Arbeitsplatz keine Rolle spielt, ist weit 
verbreitet. Dabei wird übersehen, dass in 
vielen Betrieben sehr wohl die klassische 
Norm „Paar = Mann + Frau“ herrscht. 
Auch wenn das nicht direkt ausgespro-
chen wird, wird es über zahlreiche Alltäg-
lichkeiten festgeschrieben, wie z. B. Erzäh-
lungen vom Wochenende mit der Familie, 
Bilder am Schreibtisch oder die automa-
tische Unterstellung, Männer würden 
sich für Frauen und Frauen für Männer 
interessieren. Für LSBTI-Personen stellt 
sich damit stets aufs Neue die Frage, ob 
sie ihre „andere“ Orientierung bzw. ihre 
Geschlechtsidentität als trans* oder inter* 
offenlegen oder verheimlichen sollen.

Viele lösen das Problem mit Zurückhal-
tung. Vier von zehn Befragten geben 
ihre sexuelle Orientierung bzw. Identität 
am Arbeitsplatz zwar nicht von sich aus 
an, reden aber auf Nachfrage offen dar-
über. Rund ein Viertel ist offensiver und 
spricht in der Arbeit bewusst darüber. 
Alle anderen lassen ihre KollegInnen ent-
weder im falschen Glauben oder halten 
ihre sexuelle Orientierung bzw. Identität 
komplett geheim.

Das ist nicht unbegründet, zeigt die Studie 
doch ein beträchtliches Ausmaß an negati-
ven Erfahrungen. Rund die Hälfte hat schon 
Tuscheln bzw. böse Gerüchte in ihrem der-
zeitigen Betrieb erlebt, genauso wie unan-

genehme Witze und Lächerlich-Machen 
– ein Drittel sogar Ausgrenzung oder un-
sachgemäße Kritik an der Arbeit.

Ebenfalls fast ein Drittel hat schon ein-
mal berufliche Benachteiligungen er-
fahren, darunter Schlechterstellung bei 
Beförderungen, Diensteinteilungen oder 
der Übertragung von Arbeitsaufgaben. 
Wenig überraschend ist die Situation für 
Trans*-Personen besonders schwierig – 
also Menschen, die sich nicht ihrem biolo-
gischen Geschlecht zugehörig fühlen. 

Homosexualität am Arbeitsplatz
Bei schwul und lesbisch denkt man schnell „Minderheit“. Tatsächlich gibt es in Österreich aber  
bis zu 300.000 Beschäftigte, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von der „Norm“  
abweichen. Wie es ihnen am Arbeitsplatz geht, wurde jetzt erstmals erhoben.

Sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz – offenlegen oder verheimlichen?

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Sexuelle Orientierung und Identität im Betrieb   
Ergebnisse einer AK-/ÖGB-Online-Umfrage von BetriebsrätInnen: 
https://tinyurl.com/lsbti 
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Was gilt als sexuelle Belästigung laut Gleichbehandlungs-
gesetz?
Sexuelle Belästigung ist ein der sexuellen Sphäre zugehö-
riges Verhalten, das die Würde einer Person beeinträch-
tigt oder dies bezweckt. Es muss für die betroffene Per-
son unerwünscht, unangebracht oder anstößig sein und 
eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Ar-
beitsumwelt schaffen oder dies bezwecken. Das kann von 
anzüglichen Bemerkungen über das Aufhängen von Postern 
mit Pin-ups im Arbeitsbereich, unerwünschte Einladungen 
bis zu körperlichen Übergriffen reichen. Am Arbeitsplatz 
kann die Belästigung von ArbeitgeberInnen, KollegInnen, 
aber auch von KundInnen oder PatientInnen ausgehen. 

An wen können sich Betroffene wenden?
Betroffenen fällt es oft schwer, Vorfälle aufzuzeigen, ins-
besondere wenn Vorgesetzte involviert sind. Anzuraten ist, 
sich an den Betriebsrat oder die Betriebsrätin zu wenden. 
Diese/r ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. In manchen 
Organisationen gibt es eigene Beauftragte für Gleichbe-
handlung, die als Ansprechstelle dienen. Für Beratung au-
ßerhalb des Betriebes stehen Arbeiterkammern, Gewerk-
schaften und die Gleichbehandlungsanwaltschaft zur 
Verfügung. 

Welche Pflichten haben ArbeitgeberInnen?
Klar ist, dass ArbeitgeberInnen nicht selbst sexuell beläs- 
tigen dürfen. Aufgrund ihrer Fürsorgepflicht müssen sie  
ArbeitnehmerInnen vor Belästigungen am Arbeitsplatz 
schützen. Erfahren ArbeitgeberInnen von einer Belästigung, 
haben sie unverzüglich angemessene Abhilfe zu schaffen. 
Bei Belästigung durch KollegInnen kann dies je nach Schwe-
re des Vorfalls eine Verwarnung, eine Versetzung oder die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses sein. 

Welche Ansprüche bestehen nach einer Belästigung?
Betroffene haben einen Schadenersatzanspruch von min-
destens 1.000 Euro gegen die belästigende Person. Kom-
men ArbeitgeberInnen ihrer Pflicht zur angemessenen 
Abhilfe schuldhaft nicht nach, werden auch sie schadener-
satzpflichtig. 

Wie können Organisationen vorbeugen?
Die Unternehmensleitung sollte klar kommunizieren, dass 
sexuelle Belästigung nicht toleriert wird. Führungskräfte 
müssen für ein respektvolles Arbeitsklima sorgen. Klare 
Richtlinien oder Betriebsvereinbarungen zum Umgang mit 
sexueller Belästigung sind empfehlenswert. 

Weiterführende Infos
Sexuelle Belästigung (AK Wien):
https://tinyurl.com/bel118 
Broschüre „Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz“: 
https://tinyurl.com/bug118 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
ArbeitgeberInnen dürfen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht tolerieren. Sie sind ver-
pflichtet, Abhilfe zu schaffen. Betroffene sollten sich nicht scheuen, Unterstützung zu holen und 
ihre Rechte geltend zu machen.

Petra Streithofer
AK-Expertin für Sicherheit, Gesundheit 
und Arbeit, AK Wien
petra.streithofer@akwien.at 
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Schluss mit der E-Mail-Flut!
Wer kennt das nicht? Im Minutentakt trudeln neue E-Mails im Posteingang ein. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie die E-Mail-Flut wirksam bekämpfen. 

Morgens im Büro – Barbara S. ärgert sich und ist gestresst. 
Gerade in der Arbeit angekommen, hat sie ihren Compu-

ter hochgefahren und das E-Mail-Programm gestartet. Eine Flut 
an Mails überschwemmt den Posteingang. Die Chefin will ein 
schnelles Konzept, der Kunde eine rasche Antwort und der Kol-
lege eine dringende Auskunft. Dazu kommen unzählige News-
letter, Informationsmails und Terminanfragen. Im Geiste verab-
schiedet sich Barbara S. bereits von ihren für heute geplanten 
Aufgaben und beginnt mit dem Abarbeiten des auf sie einge-
stürzten E-Mail-Tsunamis.

Zeitfresser und Konzentrationstöter
Viele Menschen erleben am Arbeitsplatz täglich das Gleiche wie 
Barbara S. Kein Wunder: Schätzungen zufolge werden weltweit 
täglich 281 Milliarden Mails verschickt – Tendenz steigend. Studi-
en zeigen, dass wir heute bereits mehr als ein Viertel (28 %) unse-
rer Arbeitswoche nur mit E-Mails beschäftigt sind. Besonders be-
lastend wirkt sich die ständige Unterbrechung durch eingehende 
Mails aus – kaum in eine Aufgabe vertieft, macht es „Pling“ und 
die Konzentration geht flöten.

5 Tipps zur Bewältigung der E-Mail-Flut
So gehen Sie am besten mit vielen E-Mails um:
 • Checken Sie E-Mails zu festen Zeiten, z. B. morgens, mittags 

und vor dem Verlassen des Büros – schalten Sie „das Pling“ ab.
 • Beschränken Sie die Anzahl Ihrer CC-Empfänger, bitten Sie 

andere, Sie nicht bei allem und jedem in CC zu setzen. 

 • Vermeiden Sie E-Mail-Pingpong: Spätestens nach dem zwei-
ten Antwort-Mail macht ein Griff zum Telefonhörer meist 
mehr Sinn.

 •  Lassen Sie sich aus Verteilern löschen, die Sie nicht dringend 
benötigen, lesenswerte Verteiler/Newsletter lassen Sie auto-
matisch in einen extra Ordner einlaufen.

 • Deaktivieren Sie den 24-Stunden-Mail-Abruf am Handy: Wie 
viele Mails sind wirklich so wichtig, dass sie nach sofortiger 
Bearbeitung schreien? Hätte eine Firma in „analogen Zeiten“ 
allen Ernstes von den Beschäftigten verlangt, von 0 bis 24 Uhr 
den Briefkasten zu bewachen?

Regeln für E-Mails im Betrieb vereinbaren
Das Wichtigste zum Schluss: Betriebe sollten gemeinsam mit 
den ArbeitnehmerInnen bzw. dem Betriebsrat Verhaltensregeln 
für den E-Mail-Verkehr vereinbaren. Betriebsrätin Anja F. erzählt: 
„Aufgrund zahlreicher Beschwerden der KollegInnen haben wir 
mit dem Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. 
Darin haben wir z. B. festgelegt, dass alle E-Mails, die Beschäftig-
te im Urlaub erreichen, automatisch gelöscht werden – natürlich 
wird der Absender darüber informiert. Viele E-Mails erledigen 
sich dadurch von selbst. Das hat bei uns zu einer spürbaren Ent-
lastung der KollegInnen geführt.“

Johanna Klösch, AK Wien
johanna.kloesch@akwien.at

Gestresst von der E-Mail-Flut? Checken Sie Ihre E-Mails nur zu bestimmten Zeiten und deaktivieren Sie Benachrichtigungen für E-Mails am Handy!
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D iskriminierung bedeutet eine Schlechterstellung von be-
stimmten Menschen bzw. Personengruppen. Diskriminie-

rung entsteht häufig durch Vorurteile – beispielsweise älteren 
ArbeitnehmerInnen oder MigrantInnen gegenüber. Vorurteile 
sind vorgefasste Einstellungen und Meinungen gegenüber be-
stimmten gesellschaftlichen Gruppen. Diese entstehen oft nicht 
durch eigene Erfahrungen. Stattdessen werden Urteile oder Mei-
nungen, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, übernom-
men und auf Einzelne übertragen – der tatsächliche Wahrheits-
gehalt wird dabei aber nicht überprüft. Klassische Vorurteile, 
die Sie sicherlich kennen, lauten beispielsweise „Ältere sind leis-
tungsschwächer als Jüngere“ oder „Frauen sind technisch unbe-
gabter als Männer“.

Diskriminierung in der Arbeit ist kein  
Kavaliersdelikt
Täglich erleben viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz verschie-
dene Formen von Diskriminierung – oft auch verbunden mit 
Gewalt, sexueller Belästigung oder Mobbing. Wichtig zu wissen: 
Eine berufliche Schlechterstellung aufgrund von Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit (z. B. Volks-, Sprachgruppe, Hautfarbe), 
Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder Be-
hinderung ist nicht erlaubt. Im Anlassfall sind ArbeitgeberInnen 
(aufgrund ihrer Fürsorgepflicht) verpflichtet, zu handeln und 
wirksame Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen zu setzen. 
Reagieren ArbeitgeberInnen nicht oder nicht ausreichend, kön-

nen sogar Schadenersatzansprüche resultieren – beispielsweise, 
wenn durch sexuelle Übergriffe oder Mobbing eine Erkrankung 
verursacht wird und Vermögensschäden (z. B. Verdienstentgang 
und Therapiekosten) entstehen.

Benachteiligung nicht zulassen
Was tun? Wenn Sie Diskriminierung am Arbeitsplatz beobach-
ten, reagieren Sie aktiv („Ich finde es nicht in Ordnung, dass …“), 
sprechen Sie ZuschauerInnen gezielt an bzw. ersuchen Sie um 
Unterstützung („Was sagst du dazu?“) – zeigen Sie dem Betrof-
fenen Ihre deutliche Solidarität und stehen Sie gegebenenfalls 
auch als Zeuge/Zeugin bereit.
Beschäftigten, die selbst von Diskriminierung betroffen sind, bie-
ten Arbeiterkammern, Gewerkschaften und Gleichbehandlungs-
anwaltschaft kostenfreie und vertrauliche rechtliche Beratung 
und Unterstützung an. Innerbetrieblich sollten sich Betroffene – je 
nach Anlassfall – an die/den Vorgesetze/n, den Betriebsrat oder 
die Sicherheitsvertrauensperson wenden und um konkrete Abhil-
fe ersuchen.
Nehmen wir Diskriminierung den Keimboden! Wir sind alle ge-
fordert, aktiv gegen Diskriminierung im Betrieb aufzutreten 
– nicht zuletzt durch den Mut, uns Ungerechtigkeiten klar und 
entschieden entgegenzustellen.

Johanna Klösch, AK Wien
johanna.kloesch@akwien.at

Alle sind gleich – manche sind gleicher
Diskriminierung am Arbeitsplatz hat viele Gesichter. Gewalt, sexuelle Belästigung oder Mobbing sind 
nur einige davon – handeln statt zuschauen ist die Devise.

Diskriminierung ist kein Kavaliersdelikt. 
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D erzeit sind in Österreichs Unterneh-
men vier Generationen in Beschäf-

tigung. Diese unterscheiden sich in ihren 
Werthaltungen bezüglich der Arbeit: Für 
die geburtenstarken Jahrgänge (1946–
1964), die sogenannten Babyboomer, die 
noch etwa zehn Jahre arbeiten werden, 
und für die Generation X (1965–1979) ist 
die Arbeit zentral und die Bindung an 
das Unternehmen (sehr) groß. Für die fol-
genden Generationen Y (1980–1995) und 
Z (Geburtsjahrgang ab 1996) bekommt 
Arbeit einen gleichrangigen Wert wie 
andere Lebensbereiche – Familie, Sport, 
Musikverein, Ehrenamt usw. – und die Be-
triebsbindung nimmt ab.

Eine Unterweisung für alle?
Die Generationen unterscheiden sich in ih-
ren Mediengewohnheiten. Das erfordert 
auch eine altersgerechte Ansprache in Fra-
gen des ArbeitnehmerInnen- und Gesund-
heitsschutzes. Die klassische Unterwei- 
sung – Erklärung, Nachfragen zum Ver-
ständnis, Unterschrift – ist medial auf die 
älteren Generationen zugeschnitten. Die 
Generationen Y und Z, die in der Phase der 
Digitalisierung Geborenen (Digital Nati-
ves), brauchen andere mediale Ansprachen,  
z. B. Sicherheits-Apps.

Die Digitalisierung ermöglicht eine ra-
schere Information, z. B. über Strichcodes, 
die vom Handy eingelesen werden und 
den sofortigen Zugang zum Sicherheits-
datenblatt oder erforderlicher persönli-
cher Schutzausrüstung ermöglichen. Das 
Nutzungsverhalten des Mobiltelefons 
stellt aber auch, so eigene Beobachtun-
gen in der Stahlindustrie, eine Gefahr dar, 

weil die Verbote der Nutzung nicht immer 
eingehalten werden und sich damit Un-
fallrisiken erhöhen.

Dieselbe Arbeit für alle?
Die körperliche Entlastung Älterer, die 
Möglichkeit der individuellen Reduktion 
von Nachtschichten oder Überstunden, 
zusätzliche Entlastungstage für Ältere etc. 
sind nicht nur aus Gründen des Arbeit-
nehmerInnen- und Gesundheitsschutzes 
angesagt. Die Jüngeren achten sehr auf 
ihre künftigen Arbeitsbedingungen und 
damit darauf, wie heute im Betrieb mit 
den Älteren umgegangen wird. Deshalb 
kann sich der entlastende und wertschät-

zende Umgang mit Älteren positiv auf 
den Verbleib der Jüngeren im Unterneh-
men auswirken. Gleichzeitig hat eine älte-
re Arbeitnehmerin in einer Untersuchung 
der AK Vorarlberg gesagt: „Die Dynamik 
der Jüngeren hält Ältere frisch.“ Dynamik 
und Erfahrung, dieser gesunde Generati-
onen-Mix, erfordert eine altersgerechte 
Arbeitsgestaltung, also gerecht für junge, 
mittelalte und ältere Beschäftigte, und ist 
dringender denn je.

Univ.-Prof. Dr. Heinrich Geissler
Bildungsabteilung der AK Vorarlberg und 

Berater für Generationen-Management
heinrich.geissler@ak-vorarlberg.com

ArbeitnehmerInnenschutz für  
alle Generationen gleich?
Die Frage ist mit Ja und Nein zu beantworten: Ja, was die Standards des ArbeitnehmerInnen- und  
Gesundheitsschutzes, Nein, was die Vermittlung der Bedeutung des ArbeitnehmerInnen-  
und Gesundheitsschutzes betrifft.

Arbeit alternsgerecht gestalten – für alle Generationen. 
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Hindernisse behindern 
Wenn von Barrierefreiheit die Rede ist, denkt man oft an RollstuhlfahrerInnen und Rampen. Dass da-
mit aber viel mehr gemeint ist und Barrierefreiheit allen Menschen zugutekommt, wird oft vergessen.

E ine Barriere ist ein Hindernis. Alle Men-
schen können aufgrund von Hinder-

nissen eingeschränkt bzw. behindert wer-
den. Seien es ein Gipsbein und Krücken, die 
das Erklimmen von Stiegen erschweren, sei 
es der schwere Koffer, der über unebenen 
Boden gezogen, oder der Kinderwagen, der 
gehoben anstatt geschoben werden muss.

Barrierefreiheit
Bauliche Barrierefreiheit bedeutet, dass 
die baulichen Gegebenheiten so gestaltet 
bzw. angepasst werden, dass alle Men-
schen das Gebäude nutzen können, ohne 
behindert zu werden.
Das sind beispielsweise:
 • Rampen
 • Taktile Leitsysteme: Rillen bzw. kleine 

Erhebungen am Boden, die mittels 
Stock ertastet werden

 • Personenaufzüge mit Informationsta-
feln in Brailleschrift (Blindenschrift), 
Stockwerksdurchsagen und visuell klar 
erkennbaren Tasten

 • Beidseitige Handläufe bei Stiegen
 • Barrierefreie Handwaschbecken (rich-

tige Tiefe, um mit einem Rollstuhl zum 
Handwaschbecken zufahren zu können 

und vom Sitzen aus Wasser und Seife 
zu erreichen)

 • Visuelle Markierungen der ersten und 
letzten Stufe und der Türschnallen/
Türhebel

Barrierefreiheit in der Arbeitsstätte
Die barrierefreie Gestaltung von Arbeits-
stätten wird im § 15 der Arbeitsstättenver-
ordnung (AStV) angeführt. Wichtig ist die 
Planung und Adaption der Gebäude und 
der Arbeitsstätten. Diese sollen dermaßen 
gestaltet sein, dass die Benutzung der Ein-
richtungen für alle möglich ist. Beispiels-
weise dient der Handlauf jenen Personen, 
die mobil eingeschränkt sind oder jenen 
mit Sehschwächen. Der Handlauf soll nach 
der letzten Stufe noch ca. 30 cm gerade 
weiterlaufen, damit blinde oder sehbe-
einträchtigte Personen erkennen, dass die 
Stufen nun zu Ende sind, und nicht durch 
das abrupte Ende der Treppe und des Hand-
laufes stürzen. Generell ist auch auf das 
Zwei-Sinne-Prinzip zu achten. Das bedeu-
tet, dass immer zwei einander ergänzende 
Sinne angesprochen werden sollen, z. B. 
der Gehörsinn und der Tastsinn bei einge-
schränktem Sehsinn. Oder der Sehsinn und 

Fühlsinn für Vibrationen bei eingeschränk-
tem Hören.

Unterstützung durch ExpertInnen
Wenn es um die barrierefreie Ausgestal-
tung geht, sollten unbedingt ExpertInnen 
mit ins Boot geholt werden. Dies sind 
die betroffenen Personen selbst (Roll-
stuhlfahrerInnen, blinde oder gehörlose 
KollegInnen) oder Behindertenvertrau-
enspersonen (BVP) als innerbetriebliche 
Interessenvertretung. Institutionen, die 
sich auf die Beratung hinsichtlich Bar-
rierefreiheit spezialisiert haben, sollten 
ebenfalls eingebunden sein. Diese kennen 
die gesetzlichen Vorschriften, Normen 
und Regelungen und finanzielle Unter-
stützungsmöglichkeiten/Förderungen.

Hildegard Weinke, AK Wien
hildegard.weinke@akwien.at 

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

WEITERFÜHRENDE INFOS 

Gleichstellung und Barrierefreiheit: 
https://tinyurl.com/gub118 
Arbeit und Behinderung (help.gv.at): 
https://tinyurl.com/aub118
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Bunte Vielfalt  
als Herausforderung
Sonia Spiess arbeitet in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft und leitet das Bundesreferat Gesund-
heit, Humanisierung und Inklusion. „Gesunde Arbeit“ sprach mit ihr über das Thema Gender und 
Diversity im ArbeitnehmerInnenschutz.

Was sind die Beweggründe für den verstärkten Einsatz der 
younion zu Gender und Diversity?
Spiess: Wir vertreten MitarbeiterInnen von über 200 Berufs-
gruppen in ganz Österreich. Allein in der Stadt Wien sind circa 
66.000 Frauen und Männer mit unterschiedlichen Kulturen und 
Sprachen, Lebenssituationen, Fähigkeiten und Kompetenzen be-
schäftigt. Diese in ihrer bunten Vielfalt anzuerkennen und ihre 
unterschiedlichen Lebenskontexte und Erfahrungen in den ein-
zelnen Organisationen zu nutzen stellt immer noch eine große 
Herausforderung dar. 

Wo siehst du einen Verbesserungsbedarf im ArbeitnehmerIn-
nenschutz bei Gender und Diversity, wo müssen wir genauer 
hinschauen?
Spiess: Der Schutz am Arbeitsplatz betrifft nicht nur anatomi-
sche und physische Unterschiede zwischen Männern und Frau-
en. Als Maßstab bei der Evaluierung eines Arbeitsplatzes dient 
ein männlicher Durchschnittsarbeitnehmer. Zum Beispiel in 
der Reinigung sind aber vor allem Frauen beschäftigt, oft mit 
Migrationshintergrund. Darauf wird nicht eingegangen. Häufig 
sind am Arbeitsplatz auch noch Rollenzuschreibungen wirksam, 
die Verbesserungen erschweren. Für bestimmte frauentypische 
Tätigkeiten wird als selbstverständlich unterstellt, dass soziale 
Kompetenzen wie Einfühlsamkeit oder das Zurückstellen eigener 
Bedürfnisse dem Wesen und der Rolle einer Frau entsprechen 
und daher nicht als Arbeitsleistung und Beanspruchung zählen. 
Auch das Risiko von verbalen und physischen, oft auch frauen-
diskriminierenden und sexuell geprägten Übergriffen wird noch 
immer vernachlässigt.

Was fordert die younion?
Spiess: Die Prävention von Erkrankungen und die Förderung des 
Wohlbefindens im Arbeitsprozess sind wichtige Faktoren für die 
qualitative Arbeit von Frauen und Männern. Einige unserer For-
derungen sind die systematische Einbeziehung von Gender und 
Diversity bei der Arbeitsplatzevaluierung, bei der Festlegung von 
Schutz- und Präventionsmaßnahmen sowie in der Organisation 
der Evaluierung. Von entscheidender Bedeutung ist es, dass hier-
bei wirklich alle MitarbeiterInnen ihre Belange einbringen und an 

geschlechtsspezifischen Lösungen mitwirken können. Voraus-
setzung für einen ganzheitlichen ArbeitnehmerInnenschutz ist 
der Einsatz von zuständigen Personen, die für eine geschlechter-
sensible Herangehensweise qualifiziert werden müssen, sowie 
die Sensibilisierung und Schulung von Führungskräften und Mit-
arbeiterInnen.

Wo soll es in der Zukunft hingehen?
Spiess: Es muss gewährleistet werden, dass alle arbeitenden 
Menschen gesunde und sichere Arbeitsbedingungen vorfinden – 
Frauen, Männer, Ältere und Jüngere, mit unterschiedlichen Spra-
chen und Kulturen, Weltanschauungen, Religionen oder sexuel-
len Orientierungen, mit Einschränkungen oder Behinderungen.

Vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Ingrid Reifinger, ÖGB
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Sonia Spiess: „Wir fordern die systematische Einbeziehung von Gender und 
Diversity bei der Arbeitsplatzevaluierung, bei der Festlegung von Schutz-  
und Präventionsmaßnahmen sowie in der Organisation der Evaluierung.“
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Wer hat an der Uhr gedreht?
Warum uns die Zeit abhandenkommt 
und wie wir sie zurückgewinnen
Corinna Budras, Pascal Fischer
199 Seiten, 2017
Beck, ISBN 978-3-406-70565-6
EUR 15,40

„Wir brauchen mehr Mut zur Unordnung 
– in unserem Alltag wie auf das Leben 
als Ganzes gesehen.“ So das erfrischende 
Fazit dieser unverkrampften Zwischenbi-
lanz unseres zunehmend angespannte-
ren Verhältnisses zur Zeit. Das vergnüg-
lich zu lesende Buch, eine Mischung aus 
Alltagserzählung und lebensphiloso-
phischen Tipps, ist für alle gedacht, die 
Auswege aus dem Turbo- Tunnel suchen. 
Jedes der zwölf Buchkapitel beleuchtet 
einen wesentlichen Aspekt unseres im-
mer hektischer werdenden Lebens – von 
Beschleunigung über Multitasking bis 
Kontrollverlust. Zugleich erzählt es die 
Geschichte eines Menschen, der diesem 
Problem mit bemerkenswerter Gelassen-
heit begegnet. Die zentrale Erkenntnis, 
die ihm das erlaubt, hat die Buchhändle-
rin und Grafikerin Chris Campe mit Witz 
und Liebe zum Detail in schönen Lettern 
gestaltet. Corinna Budras und Pascal Fi-
scher sind nicht nur beide berufstätig, 
sondern auch Eltern zweier Kinder – sie 
wissen, wovon sie sprechen! 
https://tinyurl.com/uhr118 

Raubbau an der Seele
Psychogramm einer überforderten 
Gesellschaft
Wolfgang Schmidbauer
256 Seiten, 2017
Oekom, ISBN 978-3-96006-009-3
EUR 22,70

Der moderne Mensch betreibt doppel-
ten Raubbau – an seinen physischen wie 
psychischen Ressourcen. Zu Verschmut-
zung und Übernutzung unserer Um-Welt 
gesellt sich immer öfter eine lähmende 
Erschöpfung des Ich; aus Homo sapiens 
wurde Homo consumens, dem Überfluss 
folgte Überdruss. Im Umgang mit der 
Überforderung, die viele Ursachen kennt 
– Perfektionismus, Schnelllebigkeit, Gier 
–, zeigen sich verschiedene Facetten: die 
einen reagieren mit Burn-out und De-
pression, die anderen mit aggressiven 
Verhaltensweisen wie Mobbing, Nar-
zissmus oder schlichter Wut. Verleugner 
sind sie alle: Statt Probleme als Teil des 
Lebens zu begreifen, suchen wir Befriedi-
gung im schnellen Konsum oder greifen 
zur Pille. Dabei ist es längst an der Zeit, 
unser Leben wieder mit Sinn zu füllen, so 
Schmidbauer: Handwerkliches Tun wäre 
ebenso ein Rezept wie Entschleunigung 
und die Aufwertung sozialer Kontakte. In 
der Summe gewännen wir so „psychische 
Resilienz“ und damit jene Energie, die wir 
benötigen, um uns den Herausforderun-
gen unserer Zeit stellen zu können.
https://tinyurl.com/raubbau118 

Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung – aus 
der Praxis für die Praxis
Fahrpläne, Stolpersteine und 
Erfolgsfaktoren
Martina Molnar
232 Seiten, 2017
Asanger, ISBN 978-3-89334-608-0
EUR 24,30

Bei der Gefährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastung werden die Arbeitsbe-
dingungen aller Organisationsbereiche 
und Tätigkeitsgruppen mit dem Ziel 
untersucht, die Art und den Grad psy-
chisch beeinträchtigender Faktoren zu 
bewerten. Ist alles gut und liegt nichts 
außerhalb der Norm, besteht kein Hand-
lungsbedarf. Gibt es aber Ergebnisse, die 
als kritisch auffallen, leitet sich daraus 
die Notwendigkeit ab, Maßnahmen zur 
Regulation dieser Abweichungen vor-
zunehmen, die der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen dienen. Die Ausfüh-
rungen in diesem Buch haben das Ziel, 
auf der Basis praktischer Erfahrungen 
konkret begründet darzustellen, was für 
die sinnvolle – also ergebnisorientierte, 
effiziente und effektive – Umsetzung 
dieses Vorgangs erforderlich ist. Alle 
Überlegungen und Schritte können in 
der Praxis eine Rolle spielen. Dennoch 
muss jede Organisation für sich ent-
scheiden, wie sie das Vorhaben für sich 
gestalten möchte. 
https://tinyurl.com/belastungen118 

Buchtipps
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Gender in Arbeit und 
Gesundheit
Standortbestimmung & Perspektiven
Angelika Braun, Edelgard Kutzner u. a.
210 Seiten, 2017
Hampp, ISBN 978-3-95710-093-1
EUR 25,50

Geschlechtergerechtigkeit ist ein zent-
rales Kriterium zur Verwirklichung von 
Guter Arbeit. Eine geschlechtersensible 
Perspektive in die Gestaltung von Arbeit 
einzubeziehen bedeutet, unterschiedli-
che Lebenssituationen von Frauen und 
Männern von vornherein systematisch zu 
berücksichtigen. Neben den strukturellen 
Unterschieden sind unterschiedliche Ver-
haltensweisen und Umgangsweisen in 
Bezug auf arbeitsbedingte Belastungen 
und Beanspruchungen sowie betriebli-
che Gesundheitsförderung als gestal-
tungsrelevant zu berücksichtigen. Dieser 
Tagungsband der vierten Netzwerk-Ta-
gung „Gender in Arbeit und Gesundheit 
– Standortbestimmungen und Perspekti-
ven“ setzt sich mit empirischen Befunden 
und theoretischen Überlegungen ausei-
nander und stellt Anwendungsbeispiele 
zur Verfügung.
https://tinyurl.com/gender118 

Gute Arbeit, Ausgabe 2018
Ökologie der Arbeit – Impulse für einen 
nachhaltigen Umbau
Lothar Schröder, Hans-Jürgen Urban 
(Hrsg.)
380 Seiten, 2017
Bund-Verlag, ISBN 978-3-7663-6634-4
EUR 40,10

Die Zeichen stehen auf Transformati-
on. Die Doppelkrise von Klimawandel 
und Ressourcenübernutzung einerseits, 
dramatischer sozialer Ungleichheit und 
Prekarisierung andererseits lässt kein 
„Weiter so“ zu. Unser Modell von Produk-
tion und Konsumtion muss auf den öko-
logischen Prüfstand. Es geht um sichere 
Arbeitsplätze. Es wird zugleich Zeit für 
eine gerechtere Verteilung von Einkom-
men und sozialen Lebenschancen, Zeit 
auch für gute Arbeit. Die Gewerkschaften 
sind herausgefordert. Im neuen Jahrbuch 
„Gute Arbeit 2018“ diskutieren Fachleute 
aus Gewerkschaften, Wissenschaft und 
betrieblicher Praxis anstehende Aufga-
ben eines sozial-ökologischen Umbaus.
https://tinyurl.com/gutearbeit2018 

Gender Mainstreaming 
in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung
Zur Bedeutung eines beteiligungs-
orientierten Vorgehensmodells
Nadine Pieck (Hrsg.)
229 Seiten, 2013
Hampp, ISBN 978-3-86618-847-1
EUR 25,50

Die Studie will einen Beitrag dazu leisten, 
den Umsetzungsgrad von Gender Main-
streaming in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung zu erhöhen. Dies erfor-
dert die Verknüpfung der einschlägigen 
Erkenntnisse aus den Forschungsfeldern 
Arbeit, Gesundheit und Geschlecht. Auf 
dieser Grundlage wird ein beteiligungs-
orientiertes Vorgehensmodell für eine 
geschlechtergerechte und gesundheits-
förderliche Organisationsentwicklung 
skizziert, welches die Konstellationen 
von Belastungen und Ressourcen in Be-
ruf und Familie berücksichtigt und die 
Dilemmata der Frauenförderung (Knapp) 
konzeptionell und methodisch reflektiert. 
So sollen strukturell erzeugte Differenzen 
in den Blick genommen, Stereotypisierun-
gen vermieden und Chancengleichheit 
und Gleichwertigkeit angestrebt werden. 
Anhand von drei Fallstudien wird darge-
stellt, welche Aspekte in der betrieblichen 
Praxis für die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung relevant sind. 
https://tinyurl.com/gm118  

B U C H T I P P S

Bücher bestellen auf www.arbeit-recht-soziales.at/gesundearbeit
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ArbeitnehmerInnenschutz: 
Wichtige Gesetze
(ehemals Aushangpfl ichtige Gesetze)
Wolfgang Adametz, Josef Kerschhagl
392 Seiten, 2018
ÖGB-Verlag, ISBN 978-3-99046-355-0
EUR 39,00

Die Ausgabe 2018 enthält das Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz und die da-
zugehörigen Verordnungen. Bei jedem 
Paragraphen des ASchG ist durch eine 
Kennziff er angemerkt, dass die betref-
fende Bestimmung durch eine der abge-
druckten Verordnungen näher ausgeführt 
wird. Dadurch wird das rasche Auffi  nden 
des aktuellen Textes der letztgültigen 
Verordnung ermöglicht. Die Ausgabe 
2018 enthält den letztgültigen Stand aller 
wichtigen Gesetze und Verordnungen, 
deren Kenntnis zum Schutz der Sicherheit 
der ArbeitnehmerInnen notwendig ist.
https://tinyurl.com/ans118 

Schwierige Menschen am 
Arbeitsplatz
Handlungsstrategien für den Umgang 
mit herausfordernden Persönlichkeiten
Heidrun Schüler-Lubienetzki, 
Ulf Lubienetzki
162 Seiten, 2016
Springer, ISBN 978-3-662-50454-3
EUR 25,70

Dieses Buch hilft Berufstätigen beim Um-
gang mit schwierigen oder gar gefähr-
lichen Kollegen, Mitarbeitern oder Vor-
gesetzten. Manche Menschen vergiften 
die Arbeitsatmosphäre, machen andere 
Menschen krank und kosten ihre Unter-
nehmen sehr viel Geld. Oft liegt die Ursa-
che in einer psychischen Auff älligkeit, wir 
haben es dann häufi g mit Narzissten oder 
Psychopathen zu tun, meistens liegt dem 
zerstörerischen Verhalten jedoch (noch) 
keine psychische Störung zugrunde. Die-
ses Buch führt einen Sammelbegriff  für 
solche Menschen ein – es bezeichnet sie 
als „Toxiker“ – und hilft sowohl Betroff e-
nen als auch Verantwortlichen in Unter-
nehmen und Organisationen, diese zu 
erkennen, sich und andere vor ihnen zu 
schützen sowie erfolgversprechend ge-
gen sie vorzugehen. 
https://tinyurl.com/schwierig118 

Arbeitsbuch Burnout für 
Unternehmensberater, 
Führungskräfte und 
Betriebsräte
Praktische Hilfen für die Prävention und 
das Wiedereingliederungsmanagement 
auf der Basis der Würzburger Burnout-
Studie
Ellen Braun, Steff en Hillebrecht
112 Seiten, 2016
Hampp, ISBN 978-3-95710-070-2
EUR 20,40

Überstunden, sinnentleerte Arbeit, Über-
forderung auf den verschiedensten Ebe-
nen – über 10 Prozent der Arbeitnehmer 
leiden unter zu hoher mentaler Beanspru-
chung und den entsprechenden Erkran-
kungen, oftmals in Form eines Burn-outs. 
Langwierige Erkrankungen, 2,9 Mio. Stun-
den Arbeitsausfall und zahlreiche Früh-
pensionierungen sind die Folge, mit wirt-
schaftlichen Schäden im Bereich von ca. 
8–10 Mrd. Euro jährlich. Vor allem im Mit-
telstand zeigt sich noch ein starker Nach-
holbedarf sowohl bei der Prävention als 
auch bei der Wiedereingliederung Betrof-
fener. Ihnen fehlt oftmals ein geeignetes 
Betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Die Studie unter 22 Unternehmen des Mit-
telstands zeigt die konkrete Bedürfnislage 
und vielfältige Handlungsmöglichkeiten 
auf. Führungskräfte, Unternehmensbe-
rater und Betriebsräte bekommen damit 
eine Handlungshilfe für nachhaltige Risi-
koanalyse und -bewältigung. 
https://tinyurl.com/burnout118

W O L F G A N G  A D A M E T Z  ·  J O S E F  K E R S C H H A G LArbeitnehmerInnenschutzgesetz
Behinderteneinstellungsgesetz
Gleichbehandlungsgesetz
Mutterschutzgesetz
Verordnung Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz
Verordnung Beschäftigungsverbote und -beschränkungen  

für Arbeitnehmerinnen
Verordnung Biologische Arbeitsstoffe
Grenzwerteverordnung
Verordnung Explosionsfähige Atmosphären
Kennzeichnungsverordnung
Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen  

für Jugendliche
Arbeitsruhegesetz – Verordnung
u.v.a.m.
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M ittels guter Beispiele und verständ-
licher Kommunikation soll eine 

sinnvolle GD-Umsetzung in Beratung und 
Kontrolle sowie im betrieblichen Arbeit-
nehmerInnenschutz unterstützt werden. 
Die modulare Umsetzung ermöglicht, 
betriebsspezifisch relevante Themen aus-
zuwählen.

MEGAP Inhalte und Module
Je nach Modul sind die angesprochenen 
ArbeitnehmerInnenschutz-Inhalte unter-
schiedlich. Bei allen Modulen stehen be-
stimmte, GD-relevante Aspekte im Fokus, 
diese sind: Konstitution, Alter, Qualifikati-
on, Teilzeit, Lernschwäche, Wiedereinglie-
derung, Betriebsfremde ArbeitnehmerIn-
nen, Überlassene ArbeitnehmerInnen, 
Behinderung(en)/Beeinträchtigungen.

Modul Unterweisung
Hier geht es z. B. darum, sich zu verge-
wissern, dass alle Beschäftigtengruppen 
sinnvoll unterwiesen wurden. Besonders 
geachtet wird auf die Unterweisung von 
 • betriebsfremden ArbeitnehmerInnen
 • freien DienstnehmerInnen
 • LeiharbeitnehmerInnen (überlassene 

ArbeitnehmerInnen)
 • PraktikantInnen
 • VolontärInnen
 • auf auswärtigen Arbeitsstellen be-

schäftigte ArbeitnehmerInnen
 • Teilzeitbeschäftigte

Modul Arbeitsvorgänge
Manuelle Lastenhandhabung: Gibt es 
Maßnahmen, damit manuelle Lasten-
handhabung vermieden bzw. erleichtert 
werden kann? Der Fokus liegt auf Arbeits-
plätzen, an denen 

 • hauptsächlich Frauen arbeiten,
 • hauptsächlich Männer arbeiten,
 • hauptsächlich Menschen mit Migrati-

onshintergrund arbeiten,
 • Betriebsfremde oder überlassene 

ArbeitnehmerInnen tätig sind.

Ergonomie: Wird an ergonomischen Lö-
sungen im Betrieb im Bereich GD gearbei-
tet und sind Arbeitsplätze auf die Körper-
größe von Beschäftigten anpassbar?
Monotone Arbeitsabläufe: Hier legen wir 
Wert darauf, dass, sollte es monotone Ar-
beitsabläufe geben, diese in der Arbeits-
platzevaluierung psychischer Belastun-
gen analysiert werden.

Modul Persönliche Schutz- 
ausrüstung (PSA)
Werden GD-relevante Kriterien bei der 
Auswahl von PSA berücksichtigt? Beson-
ders geachtet wird auf Alter, Passform, 
Körpermaße, Konstitution, allfällige Ein-
schränkung, Akzeptanz (Farbe, Mode). 
Ebenso achten wir bei der PSA-Anpassung 
z. B. auf Aspekte wie Haltbarkeit, Trage-
komfort, Reinigungsaufwand, Hygiene, 
neue technische Entwicklungen am Markt.

Modul Projektberatung zur 
Planung und Adaptierung von 
Arbeitsstätten
Im Zuge dieses Projektberatungsmoduls 
beraten wir auf Basis des ÖAS-Folders 
„Barrierefreie Betriebe“. Wichtig sind uns 
hier auch Sanitätseinrichtungen für be-
triebsfremde ArbeitnehmerInnen sowie 
versperrbare Umkleidemöglichkeiten und 
Duschen.

Ing. Tony Griebler 
Ombudsmann der Arbeitsinspektion
ombudsstelle@arbeitsinspektion.gv.at

Kennen Sie MEGAP?
Von Oktober 2017 bis Februar 2018 werden österreichweit schwerpunktmäßig Gender und Diversity (GD) 
im ArbeitnehmerInnenschutz in betrieblichen Besichtigungen thematisiert. Ziel sind Menschengerechte 
Arbeitsplätze durch Anwendung von GD im ArbeitnehmerInnenschutz (MEGAP).

A R B E I T S I N S P E K T I O N  U N T E R W E G S

WEITERFÜHRENDE INFOS

Barrierefreie Betriebe 
(Arbeitsinspektion):
https://tinyurl.com/betriebe118 

www.gesundearbeit.at

Höhenverstellbare Bildschirmarbeitsplätze 
vermeiden Belastungen. 
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ChancengleichheitMenschengerecht
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Wann:  18. April 2018
Wo:  Bildungszentrum der AK Wien,  
 Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Wer:  AK Wien, ÖGA, VÖSI, BÖP, GkPP

Menschengerechte Arbeitsstätten

Herausforderungen und Lösungen aus Sicht von Arbeits- 
medizinerInnen, Sicherheitsfachkräften und Arbeits- und 
OrganisationspsychologInnen 
Wie sind Arbeitsstätten bzw. Arbeitsplätze der Zukunft zu 
gestalten, um menschengerechte Arbeit für die Beschäftig-
ten sicherzustellen?
Hauptzielgruppen dieser Veranstaltung von AK Wien, der 
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, dem Ver-
band Österr. Sicherheitsexperten sowie dem Berufsverband 
Österreichischer Psychologinnen und Psychologen und der 
Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen 
sind Sicherheitsfachkräfte, ArbeitsmedizinerInnen und Ar-
beitspsychologInnen. 

Anmeldung
per Fax: 01/501 65-2727
per E-Mail: andrea.dvorak@akwien.at oder
im Internet: www.wien.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

Wann:  28. Februar 2018, 14.00–16.30 Uhr
Wo:  Bildungszentrum der AK Wien,  
 Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Wer:  AK Wien

66. Treffpunkt Sicherheitsvertrauenspersonen aktuell
Gesundheitliche Chancengleichheit im Betrieb

Gesundheitliche Chancengleichheit ermöglicht allen Men-
schen, unabhängig von sozialen, ökonomischen, ethnischen 
und Geschlechterunterschieden ihre Gesundheit zu gestal-
ten und zu erhalten. Werden Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe 
oder Informationen nicht entsprechend den jeweiligen An-
forderungen gestaltet, kommt es zu gesundheitlich negati-
ven Auswirkungen bei betroffenen ArbeitnehmerInnen. Ziel 
ist es, die Unterschiede, die sich auf den Gesundheitszustand 
von Menschen auswirken, zu verringern, damit niemand be-
nachteiligt wird.

Anmeldung
per Fax: 01/501 65-2727
per E-Mail: andrea.dvorak@akwien.at oder
im Internet: www.wien.arbeiterkammer.at/veranstaltungen
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A U S  D E R  P R A X I S

D ie PORR AG entsendet vor allem Bau-
leiterInnen, PolierInnen und kauf-

männische Angestellte, fallweise auch 
Tunnelbau-SpezialistInnen. Meist wird der 
Arbeitsort für maximal 100 Tage ins Aus-
land verlegt. Bei Großbaustellen kann sich 
der Aufenthalt über mehrere Jahre erstre-
cken. Dazu zählen das Bahnprojekt „Stutt-
gart 21“ oder der Bau einer U-Bahn-Linie 
und eines Stadions für die Fußball-WM 
2022 in Katar. Entsendungen innerhalb 
der Europäischen Union, z. B. nach Rumä-
nien, Polen oder Deutschland, gestalten 
sich laut Grandits recht unspektakulär. 
Mit größeren kulturellen Unterschieden 
wird konfrontiert, wer nach Katar entsen-
det wird.

Kulturschock vermeiden
Der Konzern setzt auf akribische Vorbe-
reitung. Eine eigene Abteilung betreut 
den gesamten Entsendeprozess bis zur 

Sicher und gesund 
im Auslandseinsatz 
Wie können ArbeitnehmerInnen gut auf Entsendungen ins Ausland vorbereitet werden?  
Über das Modell der PORR AG berichtet Peter Grandits, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats.

Wiedereingliederung. Entsendekoordina- 
torInnen im Heimatland halten den Kon-
takt zu den sogenannten Expats. Vor 
Ort unterstützen AnsprechpartnerInnen 
(Buddies) bei der Orientierung im neuen 
Umfeld. Vorab wird mit Merkblättern und 
Schulungen informiert. 
Dabei geht es nicht nur um Fragen zu 
Steuern, Sozialversicherung oder Arbeits-
genehmigung. Ein Auslandsaufenthalt 
bietet die Chance, eine andere Kultur 
kennenzulernen und den Horizont zu er-
weitern. Um einem Kulturschock vorzu-
beugen, werden lokale Gebräuche und 
Rechtsvorschriften vermittelt. Interkul-
turelle Schulungen bis hin zur Beratung 
durch einen Spezialisten für den arabi-
schen Raum werden angeboten. Arbeits-
sprache auf den Baustellen ist Englisch. 
Nur in Norwegen ist Norwegisch erfor-
derlich, wofür das Unternehmen Sprach-
kurse organisiert.
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Sicherheit und Gesundheit
ArbeitnehmerInnenschutz wird im In-
land wie im Ausland großgeschrieben. 
Auf PORR-Baustellen in Katar sind die Si-
cherheitsstandards auf österreichischem 
Niveau, mit eigener Arbeitsmedizin vor 
Ort. Das Wüstenklima mit bis zu 45 Grad 
Celsius beeinträchtigt naturgemäß die 
Leistungsfähigkeit. Der Hitze wird mit 
ausreichend Pausen begegnet. Eigene 
Wasserträger verteilen ganztags Trink-
wasser auf der Baustelle. UV-Schutzmit-
tel und umfassende Impfungen durch die 
Arbeitsmedizin sind selbstverständlich, 
übrigens auch für ArbeitnehmerInnen in 
Österreich. Für ernste Erkrankungen im 
Ausland gibt es einen Notfallplan samt 
Rückholung.

Und wie geht es jenen, die im Ausland wa-
ren? Grandits berichtet von zufriedenen 
KollegInnen, die für ihre Flexibilität auch 
großzügig entlohnt werden. Sie würden 
sich gut auf den Auslandseinsatz einstel-
len. Damit das Heimweh nicht zu groß 
wird, gibt es kostenlose Heimflüge. Und 
bei längeren Aufenthalten kann die Fami-
lie mitkommen.

Petra Streithofer, AK Wien
petra.streithofer@akwien.at 

Peter Grandits: „Auslandseinsätze erfordern eine gute Vorbereitung.“
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A R B E I T S M E D I Z I N  K O N K R E T

Eins zu null für die Haut  
Hauterkrankungen sind im beruflichen Alltag häufig, dafür sprechen die Zahlen der Berufskrankheiten-
meldungen. Die arbeitsbedingten Hauterkrankungen führen regelmäßig die „Hitliste“ der Berufskrank-
heiten neben der Lärmschwerhörigkeit an. Dazu ein Fallbeispiel, wie durch intensive arbeitsmedizinische 
Intervention letztlich eine Präventionsstrategie eingeleitet wurde.
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In einem aluminiumdosenproduzierenden Unternehmen tra-
ten vor Jahren regelmäßig Hauterkrankungen bei jenen Ar-

beitern auf, deren Aufgabe es war, die geformten Alu-Dosen 
hinsichtlich Kratzer und Qualität zu prüfen. Die hauterkrankten 
Arbeitnehmer wurden sowohl bei niedergelassenen praktischen 
Ärzten als auch Hautärzten mit cortisonhaltigen Cremen be-
handelt. Die Ekzeme verschwanden zwar, traten jedoch immer 
wieder an den gleichen Stellen, nämlich im Ärmelbereich, an der 
Greifhand und dem Fußrist auf. Besonders bemerkenswert war 
die lange Latenz von mehr als einem Jahr, bis es zu einer zielfüh-
renden Diagnostik und Intervention kam.

Forderung nach arbeitsmedizinischer Untersuchung
Die Firmenleitung verfolgte die wiederkehrende Hautproblema-
tik und lud Sachbearbeiter der AUVA ein, die – da auch Lösemittel 
im Prozess verwendet wurden – die Lösemittelkonzentrationen 
in der Luft maßen. Alle Messergebnisse zeigten Konzentrationen 
weit unterhalb der MAK-Werte. Somit wurden nicht arbeitsbe-
dingte Krankheiten angenommen. Erst nach beharrlichen Forde-
rungen des Betriebsrates, nach einer Lösung der Erkrankungsse-
rie intensiver zu suchen, wurde ein Arbeitsmediziner beauftragt, 
der sich dieser Problematik annehmen sollte.

Ergebnisse und Maßnahmen
Bereits bei der ersten Begehung wurde festgestellt, dass es bei 
der Prüfung der Alu-Dosen zu einem Kontakt mit dem Gleitöl 
bei den Arbeitnehmern kam. Sowohl Ärmelbund als auch Fuß-
rist wurden durch Tropfen durchtränkt. So kam es zu einem 
intensiven Kontakt mit der Haut. Bei der Recherche der Sicher-
heitsdatenblätter und Wartungs- und Pflegeprozeduren für das 
verwendete Gleitöl stellte sich heraus, dass zur Haltbarkeitsver-
längerung immer wieder das Biozid „Kathon“ zugesetzt wurde 
und es zu toxischen Konzentrationen kam. Es stand somit fest, 
dass es sich bei der Hauterkrankung um ein toxisches Ekzem han-
delte. Eine sofortige Umstellung des Gleitöls und die Einführung 
einer genauen Prozess-, Wartungs- und Pflegeunterweisung un-
ter Mitwirkung des Arbeitsmediziners wurden vorgenommen. 
Dies bewirkte, dass die Hauterkrankungen verschwanden. So 
konnte durch eine gute arbeitsmedizinische Praxis eine Präven-
tion der Hauterkrankungen gesichert werden. Die Stabilisierung 
des Produktionsprozesses und die Zufriedenheit der Arbeitneh-
mer wurden erreicht.

Dr. Erich Pospischil, 
Arbeits- und sozialmedizinisches Zentrum 

Mödling GesmbH
erich.pospischil@amz.at

Erich Pospischil: „ArbeitsmedizinerInnen unterstützen bei der Präventi-
on von Berufskrankheiten.“
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E in Report des Europäischen Gewerk-
schaftsinstitutes (ETUI) aus dem 

Jahr 2011 hat Statistiken und die Aner-
kennungspraxis von Berufskrankheiten 
aus mehreren europäischen Ländern 
analysiert. Die Anerkennungszahlen bei 
Frauen liegen stets klar unter jenen der 
Männer. Selbst dann, wenn mehr weib-
liche Beschäftigte einen Verdacht auf 
eine Berufskrankheit gemeldet haben, 
lag deren Anerkennungsrate klar hinter 
jenen der Männer zurück.

Wie kann das sein?
In Österreich enthält das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) eine 
Liste mit 53 Krankheiten, für welche die 
Anerkennung als Berufskrankheit mög-
lich ist. Hier ist der kausale Zusammen-
hang zwischen ausgeübter Tätigkeit und 
gesundheitlicher Folge für den Gesetz-
geber hinreichend gegeben. Wird eine 
Berufskrankheit anerkannt, erhält die 
betroffene Person Unterstützungen im 
Rahmen der Heilbehandlung, der Reha-
bilitation und etwaiger Sozialleistungen. 
Im Jahr 2016 wurden laut Statistik der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) 1.181 Berufskrankheiten aner-

kannt. Lediglich 14 Prozent der Betroffe-
nen waren Frauen. Dies bedeutet leider 
keineswegs, dass Frauen am Arbeits-
platz weniger Gesundheitsgefahren aus-
gesetzt sind.

Berufskrankheiten versus  
moderne Arbeitswelt
Das Berufskrankheitensystem ist tradi-
tionell stark am männlichen Industrie-
arbeiter ausgerichtet. Jahrzehntelang 
haben Forschung, Judikatur und die Un-
fallversicherungsträger sich auf diese 
Gruppe fokussiert. Inzwischen hat sich 
die Arbeitswelt gewandelt, auch die Er-
werbsbeteiligung der Frauen ist deutlich 
gestiegen. Die Belastungen der moder-
nen Arbeitswelt, insbesondere jene der 
weiblichen Beschäftigten, finden jedoch 
im Berufskrankheitensystem kaum Be-
rücksichtigung. Die Folgen körperlicher 
und psychischer Belastungen aus dem 
Gesundheits- und Sozialbereich, den 

Dienstleistungsberufen, dem Handel 
usw. können im bestehenden Rechtssys-
tem nicht anerkannt werden. Erkrankun-
gen des Stütz- und Bewegungsapparates 
oder der Psyche sind multikausal. Dies 
bedeutet, dass es mehrere Ursachen für 
die Erkrankung geben kann. Eine aus-
schließliche Rückführung auf eine be-
stimmte berufliche Belastung ist kaum 
möglich. Die Logik des Berufskrankhei-
tenrechts baut jedoch genau darauf auf. 
Die Auslöser einer Erkrankung müssen 
eindeutig der Arbeit zuordenbar sein. 
Somit sind genau jene gesundheitlichen 
Probleme, an welchen Frauen aufgrund 
ihrer beruflichen Tätigkeit häufig leiden, 
von der Anerkennung grundsätzlich aus-
geschlossen. Auf diese Weise wirkt das 
bestehende Berufskrankheitenrecht be-
sonders für Frauen diskriminierend.

Roland Spreitzer, AK Oberösterreich
spreitzer.r@akooe.at 

WEITERFÜHRENDE INFOS
Women and occupational diseases in the European Union (ETUI): 
https://tinyurl.com/women118 

Berufskrankheitenrecht  
ist diskriminierend 
Nicht einmal ein Sechstel der in Österreich anerkannten Berufskrankheiten betreffen Frauen.  
Ist deren Arbeit wirklich gesünder?
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Die 12 Bildschirm-Tibeter
Pausen sind für Ihre Gesundheit notwendig! Nutzen Sie Ihre Bildschirmpause für diese 
einfachen Ausgleichsübungen. Damit gleichen Sie Ihren Bewegungsmangel aus, beu-
gen Nacken- und Rückenschmerzen vor und halten sich vorbeugend fi t.

Download unter https://tinyurl.com/12tibeter 
Das Plakat „Die 12-Bildschirm-Tibeter“ können Sie kostenlos bei der AK Wien bestellen 
(Artikelnummer 422): per E-Mail unter bestellservice@akwien.at  oder per Telefon unter 
01/501 65-1401.

Strecken Sie die Arme über den Kopf. 
Nun schließen Sie die Hände, drehen die 
Handflächen nach oben und drücken 
dann kräftig nach oben.

Überkreuzen Sie Ihre gestreckten Beine und 
drücken Sie diese kräftig gegeneinander. Nach 
dem Beinwechsel machen Sie diese Übung 
noch einmal.

Artikelnummer 422, E-Mail: bestellservice@akwien.at, Bestelltelefon: (01) 501 65 1401 | Impressum: AK Wien, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 | Offenlegung gem. § 25 MedienG. 
siehe wien.arbeiterkammer.at/impressum | Zulassungsnummer: MZ 02Z34648 M | Grafik: Andreas Kuffner | Illustrationen: B.A.C.K. Grafik und Multimedia GmbH | Übungen: Dr. Martin Donner

  Jede Übung soll zwischen 10 und 15 Sekunden dauern
  Atmen Sie währenddessen langsam und gleichmäßig
  Stehen Sie nach jeder Übung auf und schütteln Sie sich aus

Hinweis: 
Nur gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sollten diese Übungen durchführen.

Verschränken Sie die Hände hinter dem Kopf. 
Dann neigen Sie den Oberkörper über die 
Sessellehne nach hinten und ziehen dabei 
mit dem Ellbogen nach hinten.

Halten Sie die flache Hand gegen die Stirn und 
drücken Sie mit dem Kopf dagegen.

Zu Beginn verschränken Sie die Hände 
hinter dem Kopf und neigen dann den 
Oberkörper ausgiebig zur Seite. 
Wechseln Sie die Seite mehrmals.

Halten Sie die flache Hand jetzt gegen den 
Hinterkopf. Nun drücken Sie mit dem Kopf 
wieder dagegen.

Fassen Sie sich mit der Hand auf die jeweils 
andere Schulter und ziehen Sie kräftig zur 
Mitte. Dabei drehen Sie den Kopf zur 
angezogenen Schulter. Danach machen Sie 
diese Übung in die andere Richtung.

Halten Sie die rechte Hand gegen die 
rechte Schläfe und drücken Sie mit dem 
Kopf seitwärts dagegen.

Pressen Sie die Hände in Brusthöhe 
fest gegeneinander.

Beugen Sie sich mit gestreckten Armen
möglichst weit nach unten. Dabei grätschen 
Sie die Beine und strecken sie kräftig. 
Anschließend aufstehen und ausschütteln.

Strecken Sie beide Arme nach vorne und 
überkreuzen sie. Dann drehen Sie die 
Handflächen zueinander, wobei der Daumen 
nach unten zeigt. Verschränken Sie die Finger. 
Jetzt beugen bzw. strecken Sie im Handgelenk – 
soweit es geht – nach links und rechts.

Dieses Mal halten Sie die linke Hand 
gegen die linke Schläfe und drücken mit 
dem Kopf dagegen.
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DIE 12 BILDSCHIRM-TIBETER
Pausen sind für Ihre Gesundheit notwendig! Nutzen Sie Ihre Bildschirmpause für diese einfachen Ausgleichsübungen. 
Damit gleichen Sie Ihren Bewegungsmangel aus, beugen Nacken- und Rückenschmerzen vor und halten sich vorbeugend fit.
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Bildschirmarbeit 
Bildschirmarbeitsplätze sind die Standardarbeitsplätze der modernen Arbeitswelt. Auch 
in der Freizeit verbringen Menschen immer mehr Zeit vor dem Computer. Branchen, die 
gänzlich ohne den Einsatz von Computern auskommen, werden immer seltener. Das 
stundenlange Sitzen vor dem Bildschirm bringt allerdings einseitige Belastungen mit 
sich. Oftmals werden Ergonomie und Arbeitsorganisation nicht oder nur ungenügend 
berücksichtigt. Viele Menschen leiden daher unter schmerzhaften Verspannungen, vor 
allem im Schulter-, Arm-, Hand- und Rückenbereich. Richtig eingestellte Bildschirmgerä-
te und Bildschirmarbeitsplätze sowie Eingabegeräte und zusätzliches Mobiliar können 
jedoch viel zur menschengerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes und somit zur Belas-
tungsreduktion beitragen.

Download unter https://tinyurl.com/bildschirmarbeit 
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BILDSCHIRMARBEIT
Bildschirmarbeitsplätze sind die Standard arbeitsplätze der 
modernen Arbeitswelt. Auch in der Freizeit verbringen Menschen 
immer mehr Zeit vor dem Computer. Branchen, die gänzlich ohne 

den Einsatz von Computern auskommen werden 
immer seltener. Das stundenlange Sitzen vor dem 
Bildschirm bringt allerdings einseitige Belas-
tungen mit sich. Oftmals werden Ergonomie und 
Arbeitsorganisation nicht oder nur ungenügend 
berücksichtigt. Viele Menschen leiden daher 
unter schmerzhaften Verspannungen, vor allem im Schulter-, Arm-, Hand- und Rücken bereich. 
Richtig eingestellte Bildschirmgeräte und Bildschirmarbeitsplätze, sowie Eingabegeräte und 
zusätzliches Mobiliar können jedoch viel zur menschen gerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes, 
und somit zur Belastungsreduktion, beitragen.

SEITE 1

Ergonomische Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes

Ungünstige Körperhaltung verursacht Beschwerden im Bereich der 
Arme, der Schultern, im Nacken oder im Rückenbereich. Um „richtig“ 
zu sitzen sind einige Einstellungen am Arbeitsstuhl, Arbeitstisch und 
Bildschirm vorzunehmen. Die Sitzhöhe des Arbeitsstuhles soll so ein-

gestellt sein, dass bei aufgestützten Füßen ein rechter Winkel zwi-
schen Ober- und Unterschenkel entsteht. Ober- und Unter arme sollen 
beim Arbeiten ebenfalls einen Winkel von etwa 90 Grad bilden. Dies 
setzt voraus, dass der Arbeitsstuhl höhenverstellbar ist. g
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Die Gesamtdarstellung des geltenden Arbeitsrechts erscheint bereits in dreizehnter Au� age und 
berücksichtigt schon die im Oktober 2017 beschlossene Novelle zur weiteren Gleichstellung von 
ArbeiterInnen und Angestellten. Ausgehend von den arbeitsrechtlichen Grundlagen und Begri� sbil-
dungen wird das Arbeitsverhältnis von der Begründung bis zur Beendigung unter Einbeziehung der 
Mitwirkungsrechte des Betriebsrats behandelt. In bewährter Weise wird das Arbeitsrecht problem-
orientiert und ohne Trennung zwischen dem Individualarbeitsrecht und dem kollektiven Arbeits-
recht dargestellt. Da das Arbeitsrecht durch eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen nach 
wie vor stark zersplittert ist, wird den prinzipiellen Fragen Raum gegeben und jenen Details Vorrang 
eingeräumt, deren Kenntnis im Arbeitsleben und im Studium vordringlich ist. Weitere Informatio-
nen unter www.derloeschnigg.at.

Österreich 2025:
Arbeitszeitverteilung in Österreich
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Hrsg.)
Ratgeber / 2017 / 224 Seiten / EUR 20,00
ISBN 978-3-99046-317-8

Die empirische Evidenz zur Verteilung der Arbeitszeit unselbstständig Beschäftigter in Österreich 
zeigt eine hohe Heterogenität, insbesondere zwischen Frauen und Männern (Gender-Time-Gap). 
Grund dafür sind traditionelle Rollenbilder sowie die ungleiche Verteilung der Hausarbeit und der 
Betreuung von Kindern und P� egebedürftigen. Die vorliegende Studie liefert arbeitszeitbezogene 
Ansatzpunkte zur Förderung einer ausgeglichenen Verteilung der Erwerbsarbeitszeit von Frauen 
und Männern, ebenso wie Maßnahmen für spezi� sche Lebensphasen, die eine Anpassung der in-
dividuellen Erwerbsarbeitszeit zur Vereinbarkeit von Beruf und außerberu� ichen Verp� ichtungen 
bzw. Interessen ermöglichen.
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Handbuch für 
Sicherheitsvertrauenspersonen
Hildegard Weinke (Hrsg.)
Varia / 2017 / 632 Seiten / EUR 49,90
ISBN 978-3-99046-245-4
Buch + e-book

Sicherheitsvertrauenspersonen sind ArbeitnehmervertreterInnen mit einer besonderen Funktion 
beim Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Sie sind die Drehscheibe, wenn es um sicherheits- und 
gesundheitsrelevante Aspekte im Betrieb geht. Sie sind es, die für die Kolleginnen und Kollegen im 
Betrieb ein o� enes Ohr haben, wenn es um Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit geht. Sicherheitsvertrauenspersonen sind diejenigen, die auf den ArbeitnehmerIn-
nenschutz im Betrieb ein wachsames Auge haben und die ArbeitgeberInnen auf eventuelle Mängel 
hinweisen. Aufgrund ihrer Expertise wissen sie, wer für Hilfe, Rat und Tat kontaktiert werden kann. 
Das Handbuch für Sicherheitsvertrauenspersonen unterstützt diese bei ihrer täglichen Arbeit für 
den Sicherheits- und Gesundheitsschutz und bietet umfangreiche Fachinformation mit zahlrei-
chen Tipps und Beispielen aus der Praxis.

Die AutorInnen
Das Handbuch für Sicherheitsvertrauenspersonen wurde von ExpertInnen der Abteilung Sicher-
heit, Gesundheit und Arbeit der Arbeiterkammer Wien verfasst:
Ing. Harald Bruckner
Mag.a Johanna Klösch
Mag.a Julia Nedjelik-Lischka
MMag.a Petra Streithofer
Bakk.a Hildegard Weinke




